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EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung 

 

Dienstag, 9. Mai 2023 
19.30 Uhr 

in der Rochuskapelle Schlierbach 
 

 
Traktanden 

1 Jahresbericht 2022 

2 Verschiedenes  
 
 
Der Jahresbericht 2022, die Akten und Unterlagen zu den Traktanden sowie das Stimmregister liegen bei der 
Gemeindekanzlei Schlierbach zur Einsichtnahme auf. Die Schalteröffnungszeiten der Verwaltung sind jeweils 
am Dienstag von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 13.15 bis 17.30 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 
08.30 bis 11.30 Uhr. Jede Haushaltung erhält einen Rechnungsauszug und Erläuterungen. 
 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, nicht wegen 
dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte 
Person vertreten werden und spätestens am 5. Tag vor der Gemeindeversammlung in der Gemeinde Schlier-
bach den Wohnsitz gesetzlich geregelt haben. 
 
Schlierbach, 30. März 2023 
 
Gemeinderat Schlierbach 
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Traktandum 1 – Jahresbericht 
 

Vorwort 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den Jahresbericht 2022 mit der Jahresrechnung 2022 zur Genehmigung. 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 490'698.04 ab. Budgetiert war ein Ertrags-
überschuss von Fr. 55'919.92. Die Bruttoinvestitionen betragen Fr. 835'789.80, budgetiert waren Bruttoinves-
titionen von Fr. 827'146.00. Die Nettoinvestitionen betrugen Fr. 819'253.55. Budgetiert waren Nettoinvestitio-
nen von Fr. 777'146.00.  
 
Das Budget konnte somit erneut sehr gut eingehalten werden. Mehrkosten waren insbesondere bei den Bei-
trägen für die Oberstufe und die Musikschule sowie bei der Restfinanzierung im Bereich Pflegefinanzierung 
(ambulant und stationär) zu verzeichnen. Im Schulbereich kam es sowohl zu Mengen- als auch zu Preisab-
weichungen. Im Gegenzug lagen die Steuererträge in fast allen Kategorien erfreulich über dem Budget. Die 
Gemeinde Schlierbach hat im Rahmen der Jahresrechnung 2022 per 31.12.2022 eine Neubewertung des 
Finanzvermögens vorgenommen. Die Neubewertung ist gemäss kantonaler Vorgabe alle fünf Jahre durchzu-
führen. Bei Aufwertungen von Fr. 496'850.00 und Wertberichtigungen von Fr. 116'402.00 resultiert ein erfolgs-
wirksamer Saldo von Fr. 380'448.00. 
 
Der Abschluss liegt über den Erwartungen und erleichtert die Bewältigung der anstehenden Investitionen. 
Trotzdem wird die Grossinvestition für die Schulraumerweiterung den Haushalt weiterhin belasten. Der finan-
zielle Spielraum bleibt eng. 2022 wurden hohe Investitionen getätigt. Sie konnten ohne Neuverschuldung fi-
nanziert werden. Der Gemeinderat beurteilt die Zukunftsaussichten deshalb grundsätzlich als positiv. Für den 
Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2024-2027, welcher im Herbst 2023 der Gemeindeversammlung zur Bera-
tung vorgelegt wird, gestaltet sich die Einhaltung der Schuldenbremse wie angekündigt anspruchsvoll. Die 
Einhaltung ist angesichts des guten Abschlusses aber realistisch. Mit dem Abschluss 2022 erreicht Schlier-
bach einen neuen Höchststand beim Eigenkapital. Damit bestehen Reserven, um auch schwierige Zeiten 
überstehen zu können.  
 
Die Jahresrechnung wurde von der externen Revisionsstelle (Balmer-Etienne AG) geprüft. Sie empfiehlt, den 
Jahresbericht zu genehmigen. Der entsprechende Bericht ist in der Botschaft auf Seite 55f. abgedruckt. Der 
Jahresbericht wurde ausserdem von der Controlling-Kommission beurteilt. Sie empfiehlt in ihrem Bericht auf 
Seite 57 den Jahresbericht zu genehmigen. 
  

Abstimmungsfragen und Anträge 

  

1. Vom Bericht der Controlling-Kommission sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.  
 
2. Der Jahresbericht 2022 inkl. Rechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 490'698.04 und Brutto-

investitionsausgaben von Fr. 835'789.80 sei zu genehmigen.  
 

 
Der Gemeinderat beantragt, vom Bericht der Controlling-Kommission sei zustimmend Kenntnis zu nehmen. 

Der Gemeinderat beantragt und die Controlling-Kommission empfiehlt, den Jahresbericht inkl. Rechnung zu 
genehmigen. 
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Für eilige Leserinnen und Leser 

Vorbemerkung 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen den Jahresbericht nach den Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes für 
Gemeinden (FHGG). Diese basieren auf dem schweizweit gültigen Rechnungslegungsstandard nach dem 
Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM 2).  
 
Allgemeines Umfeld 
 
Auch das Jahr 2022 wurde zu Beginn von der Covid 19-Pandemie dominiert. Nach dem Ende des Lockdowns 
normalisierte sich die Situation jedoch rasch. Trotzdem hatten verschiedene Branchen noch länger zu kämp-
fen. Dank der Hilfspakete von Bund und Kantonen konnte eine Konkurswelle verhindert werden. Erst im Jah-
resverlauf zeigte sich ein Anstieg der Konkurse. Insgesamt zeigte sich die Wirtschaft jedoch äussert robust 
und es herrschte weitgehende Vollbeschäftigung.  
 
Von der stabilen Wirtschaft konnte auch die öffentliche Hand profitieren. Die guten Steuererträge erleichterten 
es, die Sonderlasten aus der Corona-Bekämpfung zu tragen. Während sich der Bund hoch verschulden 
musste, zeigte sich die Situation bei Kanton und Gemeinden auch im Jahr 2022 sehr positiv. Die Kantone 
profitierten zusätzlich von sehr hohen Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). 
Diese Sonderzahlungen werden ab 2023 wegfallen und es ist unwahrscheinlich, dass die SNB in den nächsten 
Jahren überhaupt noch Gewinnausschüttungen wird vornehmen können. Die Gemeinden hatten vergleichs-
weise geringe Kosten für die Bekämpfung der Pandemie und konnten an den hohen Steuererträgen voll par-
tizipieren. Der Kanton Luzern weist deshalb für 2022 ein sehr gutes Rechnungsergebnis aus. Das Gleiche ist 
für die Mehrzahl der Gemeindeabschlüsse zu erwarten.  
 
Umfeld für die Gemeinde Schlierbach 
 
Das Umfeld der Gemeinde Schlierbach deckt sich weitgehend mit dem Gesamtumfeld der anderen Gemein-
den. Die Steuererträge entwickeln sich weiterhin positiv. Mit Ausnahme der Sondersteuern auf Kapitalauszah-
lungen und der Erbschaftssteuern lagen alle Steuerarten deutlich über den Budgeterwartungen. Sehr erfreu-
lich sind insbesondere die ordentlichen Steuererträge. Diese sind nachhaltig und verbessern somit auch die 
Aussichten für die Zukunft.  
Den höheren Erträgen stehen höhere Aufwendungen bei den Beiträgen an die Oberstufe und die Musikschule 
gegenüber. Bei der Oberstufe besuchten mehr Schüler die Oberstufe in Triengen und es waren aufgrund des 
Systemwechsels weg vom separativen Modell deutlich höhere Beiträge pro Schülerin/Schüler zu entrichten. 
Bei der Musikschule lag der Kostendeckungsgrad unter den Erwartungen, weshalb es zu einer Budgetüber-
schreitung kam. Ebenfalls deutlich über dem Budget liegen die Kosten für die Pflegefinanzierung. Die Restfi-
nanzierung liegt sowohl für den ambulanten als auch für den stationären Bereich deutlich über dem Budget. 
Die Restfinanzierung ist schwierig zu budgetieren, unterliegt aber aufgrund der demographischen Entwicklung 
einem Trend zu einem überdurchschnittlichen Wachstum.  
   

 Rechnung 2022 

Erfolgsrechnung  
Aufwand 6’218’973 
Ertrag -6’709’671 
Gesamtergebnis -490’698 
Bilanz  
Finanzvermögen 6’936’496 
Verwaltungsvermögen 6’618’841 
Aktiven 13’555’337 
Fremdkapital 10’280’245 
Eigenkapital 3’275’092 
Passiven 13’555’337 
Investitionsrechnung  
Investitionsausgaben 835’790 
Investitionseinnahmen 16’536 
Nettoinvestitionen 819’254 
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Das Budget 2022 sah einen Ertragsüberschuss von Fr. 55’920 vor. Die Rechnung 2022 schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 490’698 ab. Das Ergebnis ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: 

Abweichungen Aufwand (+ = Mehraufwand) 

• IT Gemeindeverwaltung +11‘000 
• Beiträge Oberstufe +136’000 
• Beiträge Gymnasium +15’000 
• Beiträge Musikschule +21‘000 
• Pflegefinanzierung +38‘000 

Abweichungen Ertrag (+ = Mehrertrag) 

• Tagesstrukturen -20‘000 
• Ergänzungsleistungen -25‘000 
• Steuern  +214‘000 
• Neubewertung Finanzvermögen +380’000 

 

 

1 Jahresrechnung 2022 

Vorbemerkungen 

Mit der Jahresrechnung 2022 unterbreitet Ihnen der Gemeinderat den Jahresbericht zum zweiten Mal nach 
einem standardisierten Modell, welches direkt aus der Finanzsoftware heraus generiert werden kann. Um 
das Verständnis zu erhöhen wollen wir hier deshalb noch einmal auf die Begrifflichkeiten eingehen.   

Neu werden die Begriffe Festgesetztes Budget und Ergänztes Budget verwendet und als Referenzpunkt 
ausgewiesen. Beim Festgesetzten Budget handelt es sich um das von den Stimmberechtigten anlässlich der 
Budgetabstimmung verabschiedete Budget. Dieses kann sich während des Jahres durch Kreditüberträge 
und/oder Nachtragskredite verändern. Das daraus resultierende Budget wird das Ergänzte Budget genannt. 
Die Herleitung lässt sich wie folgt grafisch darstellen:  

 

 

 

Mit dem Jahresabschluss entscheidet der Gemeinderat über Kreditübertragungen. Kann ein im Budget aus-
gewiesenes Vorhaben bis zum Ende der Rechnungsperiode nicht abgeschlossen werden, so kann der Ge-
meinderat den nicht beanspruchten Kredit auf das Folgejahr übertragen. Diese Übertragung reduziert den 
Budgetkredit des vergangenen Jahres und erhöht den Budgetkredit des Folgejahres. Insgesamt bleiben die 
genehmigten Kredite also unverändert.  
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Kreditübertragungen sind sowohl für die Erfolgsrechnung als auch für die Investitionsrechnung möglich. In 
der Erfolgsrechnung dürften Kreditübertragungen eher eine Ausnahme sein. In der Investitionsrechnung 
kommt es hingegen immer wieder zu Verzögerungen und damit zu Kreditübertragungen.  

Reichen Budgetkredite nicht aus und können diese nicht im bewilligten Globalbudget kompensiert werden, 
hat der Gemeinderat bei den Stimmberechtigten rechtzeitig einen Nachtragskredit einzuholen. Dafür ist eine 
Botschaft notwendig. Nachtragskredite erhöhen den Budgetkredit. Seit der Einführung des Globalbudgets 
waren in der Gemeinde Schlierbach keine Nachtragskredite nötig.  

1.1 Erfolgsrechnung 

Die Rechnung 2022 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 490'698 ab. Gegenüber dem budgetierten Gewinn 
von Fr. 55'920 (Budget festgesetzt) entspricht dies einer Verbesserung von Fr. 434'778 (778 %). 

Erfolgsrechnung nach Kostenarten 

Gesamthaushalt Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

30 - Personalaufwand 1’573’434 1’688’680 1’688’680 1’655’728 -32’952  
31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand 558’502 510’470 493’168 510’462 17’294  
33 - Abschreibungen Verwaltungsvermö-
gen 272’779 271’090 271’090 280’561 9’471  

35 - Einlagen in Fonds und Spezialfinan-
zierungen 31’812 14’220 14’220 57’805 43’585  

36 – Transferaufwand 2’143’080 2’136’760 2’136’760 2’358’891 222’131  
39 - Interne Verrechnungen 1’155’716 1’186’370 1’186’370 1’224’374 38’004  
Betrieblicher Aufwand 5’735’323 5’807’590 5’790’288 6’087’821 297’533  
40 – Fiskalertrag -2’175’188 -2’262’040 -2’262’040 -2’456’881 -194’841  
41 - Regalien und Konzessionen -36’531 -37’240 -37’240 -39’113 -1’873  
42 – Entgelte -470’074 -408’700 -408’700 -507’344 -98’644  
43 - Verschiedene Erträge -10’000 0 0 0 0  
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfi-
nanz. -40’522 -24’838 -24’838 -21’795 3’043  

46 – Transferertrag -1’905’860 -1’915’520 -1’915’520 -1’936’877 -21’357  
49 - Interne Verrechnungen -1’155’716 -1’186’370 -1’186’370 -1’224’374 38’004  
Betrieblicher Ertrag -5’793’891 -5’834’708 -5’834’708 -6’186’384 -351’676  
Ergebnis betriebliche Tätigkeit -58’568 -27’118 -44’420 -98’563 -54’143  
34 – Finanzaufwand 12’169 13’150 13’150 131’154 118’004  
44 – Finanzertrag -25’064 -24’650 -24’650 -523’288 -498’638  
Ergebnis aus Finanzierung -12’895 -11’500 -11’500 -392’134 -380’634  
Operatives Ergebnis -71’462 -38’618 -55’920 -490’697 -434’777  
48 - Ausserordentlicher Ertrag -- -- -- -- --  
Ausserordentliches Ergebnis -- -- -- -- --  
Gesamtergebnis -71’462 -55’920 -73’222 -490’697 -417’475  
 
Ergebnisse Spezialfinanzierungen           
Feuerwehr -24’547 -14’220 -14’220 -26’993 -12’773  
Abwasserbeseitigung 39’797 0 0 -30’810 -30’810  
Abfallwirtschaft -7’265 23’988 23’988 19’565 -4’423  
Summe: Spezialfinanzierungen 7’985 9’768 9’768 -38’238 -48’006  

  
Der Ausgleich der Spezialfinanzierungen findet vor dem Abschluss statt. Die Ergebnisse sind folglich im Ge-
samtergebnis nicht enthalten und werden deshalb gemäss separater Aufstellung abgebildet. 
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1.2 Investitionsrechnung 

Die Bruttoinvestitionen für das Rechnungsjahr 2022 beliefen sich auf Total Fr. 835’790, was gegenüber dem 
Budget von Fr. 827’146 einer Steigerung von Fr. 8’644 entspricht. Die Investitionseinnahmen von  
Fr. 16’536 liegen um Fr. 33’464 tiefer als budgetiert. Somit ergeben sich für das Rechnungsjahr 2022 Netto-
investitionen von Fr. 819’254. 

Gestufter Investitionsausweis 
 

 Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

50 - Sachanlagen 369’216 193’000 765’351 739’872 -25’479 
52 - Immaterielle Anlagen 20’764 70’000 25’795 25’795 0 
54 – Darlehen 254 0 0 0 0 
56 - Eigene Investitionsbeiträge 25’006 60’000 60’000 70'123 10’123 
Investitionsausgaben (Brutto) 415’241 323’000 851’146 835’790 -15’356  
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rech-
nung 53’797 50’000 50’000 16’536 -33’464 

66 - Rückzahlung eigener Investitionsbei-
träge 16’286 0 0 0 0 

Investitionseinnahmen 70’084 50’000 50’000 16’536 -33’464  
Nettoinvestitionen 345’157 273’000 801’146 819’254 18’108  
 
davon Spezialfinanzierungen            
Feuerwehr -- -- -- -- --  
Abwasserbeseitigung 29’112 60’000 60’000 70’123 10’123 
Abfallwirtschaft -- -- -- -- --  
Investitionsausgaben (Brutto) 29’112 60’000 60’000 70’123 10’123 
Feuerwehr -- -- -- -- --  
Abwasserbeseitigung 53’797 50’000 50’000 16’536 -33’464 
Abfallwirtschaft -- -- -- -- --  
Investitionseinnahmen 53’797 50’000 50’000 16’536 -33’464 
 
Nettoinvestitionen -24’685 10’000 10’000 53’587 43’587 

  
 

 

Investitionen nach Aufgabenbereichen 

 Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

1 - Präsidiales 15’160 40’000 -- -- -- 
2 - Bildung 8’846 20’000 20’000 16’397 -3’603 
3 - Sicherheit und Recht 3’608 -- -- -- -- 
4 - Gesundheit und Soziales 254 -- -- -- -- 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 317’289 263’000 618’434 606’680 -11’754 
6 - Finanzen -- -- -- -- -- 
7 - Immobilien -- -- 212’711 212’711           -- 
Nettoinvestitionen 345’158 323’000 851’145 835’790 -15’356 
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1.2 Investitionsrechnung 

Die Bruttoinvestitionen für das Rechnungsjahr 2022 beliefen sich auf Total Fr. 835’790, was gegenüber dem 
Budget von Fr. 827’146 einer Steigerung von Fr. 8’644 entspricht. Die Investitionseinnahmen von  
Fr. 16’536 liegen um Fr. 33’464 tiefer als budgetiert. Somit ergeben sich für das Rechnungsjahr 2022 Netto-
investitionen von Fr. 819’254. 

Gestufter Investitionsausweis 
 

 Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

50 - Sachanlagen 369’216 193’000 765’351 739’872 -25’479 
52 - Immaterielle Anlagen 20’764 70’000 25’795 25’795 0 
54 – Darlehen 254 0 0 0 0 
56 - Eigene Investitionsbeiträge 25’006 60’000 60’000 70'123 10’123 
Investitionsausgaben (Brutto) 415’241 323’000 851’146 835’790 -15’356  
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rech-
nung 53’797 50’000 50’000 16’536 -33’464 

66 - Rückzahlung eigener Investitionsbei-
träge 16’286 0 0 0 0 

Investitionseinnahmen 70’084 50’000 50’000 16’536 -33’464  
Nettoinvestitionen 345’157 273’000 801’146 819’254 18’108  
 
davon Spezialfinanzierungen            
Feuerwehr -- -- -- -- --  
Abwasserbeseitigung 29’112 60’000 60’000 70’123 10’123 
Abfallwirtschaft -- -- -- -- --  
Investitionsausgaben (Brutto) 29’112 60’000 60’000 70’123 10’123 
Feuerwehr -- -- -- -- --  
Abwasserbeseitigung 53’797 50’000 50’000 16’536 -33’464 
Abfallwirtschaft -- -- -- -- --  
Investitionseinnahmen 53’797 50’000 50’000 16’536 -33’464 
 
Nettoinvestitionen -24’685 10’000 10’000 53’587 43’587 

  
 

 

Investitionen nach Aufgabenbereichen 

 Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

1 - Präsidiales 15’160 40’000 -- -- -- 
2 - Bildung 8’846 20’000 20’000 16’397 -3’603 
3 - Sicherheit und Recht 3’608 -- -- -- -- 
4 - Gesundheit und Soziales 254 -- -- -- -- 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 317’289 263’000 618’434 606’680 -11’754 
6 - Finanzen -- -- -- -- -- 
7 - Immobilien -- -- 212’711 212’711           -- 
Nettoinvestitionen 345’158 323’000 851’145 835’790 -15’356 
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1.3 Erläuterung ergänztes Budget Investitionsrechnung 

 

Ergänztes Budget 2022 - Investitionsrechnung 

 Budget 
festgesetzt 

Kreditüber-
träge aus 
Vorjahr 

Nachtrags-
kredite 

Kreditüber-
träge ins 
Folgejahr 

Budget  
ergänzt 

50 - Sachanlagen 193’000 389’640 500’000 357’288 741’351 
52 - Immaterielle Anlagen 70’000 24’396 -- 28'601 65’795 
54 – Darlehen -- -- -- -- 0 
56 - Eigene Investitionsbeiträge 60’000 -- -- -- 60’000 
Investitionsausgaben (Brutto) 323’000 414’036 500’000 385’889 851’146 
63 - Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 50’000 -- -- -- 50’000 
Investitionseinnahmen 50’000 -- -- -- 50’000 
Nettoinvestitionen 273’000 414’036 500’000 385’889 801’146 
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Ergänztes Budget 2022 - Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen 

 Budget 
festgesetzt 

Kreditüber-
träge aus 
Vorjahr 

Nachtrags-
kredite 

Kreditüber-
träge ins 
Folgejahr 

Budget er-
gänzt 

1 - Präsidiales 40’000   40’000 0 
2 - Bildung 20’000 -- -- -- 20’000 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 263’000 384’035 -- 28’601 618’434 
7 - Immobilien  30’000 500’000 317’288 212’711 
Investitionsausgaben (Brutto) 323’000 414’035 500’000 385’889 851’146 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 50’000 -- -- -- 50’000 
Investitionseinnahmen 50’000 -- -- -- 50’000 
 
Nettoinvestitionen 273’000 414’035 500’000 385’889 801’146 

  
   

1.4 Erläuterung Abweichungen zum Budget  

Präsidiales 

Erfolgsrechnung: 

• Die personellen Veränderungen auf der Verwaltung führten zu einer Unterschreitung der budgetierten Be-
soldungen um rund Fr. 20'000.  

• 2021 wurde das Rechenzentrum der Gemeinde und die damit verbundene Full-outsourcing-Lösung von 
der Firma KSD Schaffhausen zur Firma RIZ, Wetzikon, verschoben. Gleichzeitig wurde eine elektronische 
Geschäftsverwaltung in Betrieb genommen. Die Mehraufwendungen konnten für 2022 noch nicht budge-
tiert werden, weshalb das Budget auch 2022 noch einmal um Fr. 11'000 überschritten ist.   
 

Investitionsrechnung: 

• Das Projekt Digitalisierungsstrategie konnte aufgrund anderer Projekte noch nicht bearbeitet werden. Der 
Budgetkredit wird auf das Jahr 2023 übertragen.  

 

Bildung 

Erfolgsrechnung: 

• Die Primarschule konnte ihr Budget trotz hoher Schülerzahlen weitgehend einhalten. Mehraufwendungen 
bei der Basisstufe standen Einsparungen bei den übrigen Klassen gegenüber.  

• Am SEK-Standort Triengen stiegen die Vollkosten pro Schülerin und Schüler deutlich an. Ausserdem be-
suchten mehr Schülerinnen und Schüler den Standort. Die Mehraufwendungen belaufen sich insgesamt 
auf Fr. 136'000.  

• Auch im Gymnasium wurde das Budget um Fr. 15'000 überschritten, weil ein Schüler mehr den Standort 
Sursee besuchte.  

• Bei der Musikschule war ein Mehraufwand von Fr. 23‘000 zu verzeichnen. Der Kostenanteil der Gemeinde 
lag gegenüber dem Kantonsanteil und den Elternbeiträgen höher als erwartet. 

• Die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen erfreuten sich auch im Jahr 2022 grosser Beliebtheit. 
Dank höherer Belegungszahlen verbessert sich die Wirtschaftlichkeit. Der Nettoaufwand liegt rund 
Fr. 20'000 unter dem Budget. Für die Tagesstrukturen wird eine Auswertung der Pilotphase erarbeitet. 
Diese soll auch die Ansätze zur Weiterentwicklung aufzeigen. Der Bericht soll im 2. Quartal 2023 vorliegen.  
 

Investitionsrechnung: 

• Keine Bemerkungen 
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Ergänztes Budget 2022 - Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen 

 Budget 
festgesetzt 

Kreditüber-
träge aus 
Vorjahr 

Nachtrags-
kredite 

Kreditüber-
träge ins 
Folgejahr 

Budget er-
gänzt 

1 - Präsidiales 40’000   40’000 0 
2 - Bildung 20’000 -- -- -- 20’000 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 263’000 384’035 -- 28’601 618’434 
7 - Immobilien  30’000 500’000 317’288 212’711 
Investitionsausgaben (Brutto) 323’000 414’035 500’000 385’889 851’146 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 50’000 -- -- -- 50’000 
Investitionseinnahmen 50’000 -- -- -- 50’000 
 
Nettoinvestitionen 273’000 414’035 500’000 385’889 801’146 

  
   

1.4 Erläuterung Abweichungen zum Budget  

Präsidiales 

Erfolgsrechnung: 

• Die personellen Veränderungen auf der Verwaltung führten zu einer Unterschreitung der budgetierten Be-
soldungen um rund Fr. 20'000.  

• 2021 wurde das Rechenzentrum der Gemeinde und die damit verbundene Full-outsourcing-Lösung von 
der Firma KSD Schaffhausen zur Firma RIZ, Wetzikon, verschoben. Gleichzeitig wurde eine elektronische 
Geschäftsverwaltung in Betrieb genommen. Die Mehraufwendungen konnten für 2022 noch nicht budge-
tiert werden, weshalb das Budget auch 2022 noch einmal um Fr. 11'000 überschritten ist.   
 

Investitionsrechnung: 

• Das Projekt Digitalisierungsstrategie konnte aufgrund anderer Projekte noch nicht bearbeitet werden. Der 
Budgetkredit wird auf das Jahr 2023 übertragen.  

 

Bildung 

Erfolgsrechnung: 

• Die Primarschule konnte ihr Budget trotz hoher Schülerzahlen weitgehend einhalten. Mehraufwendungen 
bei der Basisstufe standen Einsparungen bei den übrigen Klassen gegenüber.  

• Am SEK-Standort Triengen stiegen die Vollkosten pro Schülerin und Schüler deutlich an. Ausserdem be-
suchten mehr Schülerinnen und Schüler den Standort. Die Mehraufwendungen belaufen sich insgesamt 
auf Fr. 136'000.  

• Auch im Gymnasium wurde das Budget um Fr. 15'000 überschritten, weil ein Schüler mehr den Standort 
Sursee besuchte.  

• Bei der Musikschule war ein Mehraufwand von Fr. 23‘000 zu verzeichnen. Der Kostenanteil der Gemeinde 
lag gegenüber dem Kantonsanteil und den Elternbeiträgen höher als erwartet. 

• Die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen erfreuten sich auch im Jahr 2022 grosser Beliebtheit. 
Dank höherer Belegungszahlen verbessert sich die Wirtschaftlichkeit. Der Nettoaufwand liegt rund 
Fr. 20'000 unter dem Budget. Für die Tagesstrukturen wird eine Auswertung der Pilotphase erarbeitet. 
Diese soll auch die Ansätze zur Weiterentwicklung aufzeigen. Der Bericht soll im 2. Quartal 2023 vorliegen.  
 

Investitionsrechnung: 

• Keine Bemerkungen 
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Sicherheit und Recht 

Erfolgsrechnung: 

• Die Dienststelle Feuerwehr schliesst auch 2022 wieder mit einem Überschuss. Er beträgt Fr. 27'000. Damit 
konnten Reserven angespart werden. Der Gemeinderat wird im Rahmen des AFP 2024-2027 entscheiden, 
wann die Ersatzabgabe reduziert werden kann.  

• Für die Bewältigung der Corona-Krise wurden wiederum die Führungsstäbe eingesetzt und es musste Hy-
gienematerial beschafft werden. Der Aufwand entsprach dabei dem Budget.   

• Die einfache Gesellschaft Schiessanlage Schlierbach-Büron funktioniert gut. Dank der Zusammenarbeit 
werden alle Gemeinden entlastet. Aufgrund einer Nachverrechnung an die Gemeinde Büron ist der Ertrag 
im Jahr 2022 einmalig höher als der Aufwand.  
 

Investitionsrechnung: 

• Keine Bemerkungen 
 

Gesundheit und Soziales 

Erfolgsrechnung: 

• Die Kosten für die Pflegefinanzierung liegen sowohl im stationären (Betagtenzentren) als auch im ambu-
lanten Bereich über dem Budget. Der Mehraufwand beträgt Fr. 38'000. Die Kosten der Pflegefinanzierung 
dürften in der Tendenz in den nächsten Jahren zunehmen, bleiben aber schwierig zu budgetieren.  

• Bei den vom Kanton verwalteten Sozialversicherungen entsprachen die Kosten insgesamt dem Budget. 
Bei den Ergänzungsleistungen lagen die Ausgaben etwas tiefer.   

• Da das Soll der Wohnplätze für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich nicht erreicht werden 
konnte, musste die Gemeinde Schlierbach Ersatzabgaben im Umfang von Fr. 9'120 an den Kanton ent-
richten.  
 

Investitionsrechnung: 

• Keine Abweichungen 
 

Bau, Umwelt, Wirtschaft 

Erfolgsrechnung: 

• Beim Beitrag an den öffentlichen Regionalverkehr wurde 2021 ein Systemwechsel vorgenommen. Die Ge-
meindebeiträge an den vom Bund betriebenen Bahninfrastrukturfonds (BIF) werden neu der Erfolgsrech-
nung belastet und nicht mehr aktiviert. Diese Massnahme ist erst ab 2023 so budgetiert. Das Budget wurde 
um Fr. 17‘000 überschritten.  

• Bei der Abwasserbeseitigung wurde der Aufwand für Unterhaltsarbeiten aufgrund der grossen Unterhalts-
arbeiten im Jahr 2021 reduziert. Der Überschuss von Fr. 31'000 wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.  

• Die Spezialfinanzierung Abfall konnte wie prognostiziert nicht ausgeglichen gestaltet werden. Das Defizit 
ist jedoch geringer als budgetiert. Der Gemeinderat wird im Rahmen des nächsten AFP wieder überprüfen, 
wie ein Ausgleich erreicht werden kann.  

• Die UHG Schlierbach musste ausserordentliche Sicherungsmassnahmen an der Gibelstrasse durchführen. 
Die Gemeinde leistete daran einen Beitrag von 40 %. Die Mehrkosten belaufen sich auf Fr. 16'000. 

• Der Ertrag des Bauamtes lag unter dem Budget. Der Nettoaufwand liegt knapp Fr. 15'000 über dem Budget.  
 
Investitionsrechnung: 
 
• Die Sanierung der Wetzwilerstrasse konnte 2022 nicht abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung ist 

weiterhin pendent.  
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Immobilien 

Erfolgsrechnung: 

• Die Zahl der Vermietungen der Mehrzweckhalle steigt nach der Pandemie nur langsam an. Das Vor-
Corona-Niveau ist noch nicht erreicht.  

• Der Aufwand für die Betriebsmittel lag 2022 im Budget.  
 

Investitionsrechnung: 

• Die Baubewilligung für die Aufstockung der Schulräume nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Für die 
Unterschreitung des Waldabstandes war eine Ausnahmebewilligung der zuständigen kantonalen Dienst-
stelle notwendig. Die Ausnahmebewilligung war umfassend zu begründen. Um den Zeitplan trotzdem ein-
halten zu können, entschied der Gemeinderat, gewisse externe Planungs- und Vorfertigungsarbeiten be-
reits vor Erteilung der Baubewilligung auszulösen. Das entsprechende Risiko war kalkulierbar. Die Arbeiten 
im Jahr 2022 waren periodengerecht abzugrenzen. Der nicht beanspruchte Kredit wurde auf das Folgejahr 
übertragen.  

 

Finanzen 

Erfolgsrechnung: 

• Mit Ausnahme der Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen sowie der Erbschaftssteuern lagen alle Steu-
erkategorien über dem Budget. Erfreulich sind insbesondere die hohen ordentlichen Erträge.  

• Gemäss dem Finanzhaushaltsgesetz für Gemeinden (FHGG) sind die Anlagen des Finanzvermögens zum 
Verkehrswert zu bilanzieren. Es ist alle fünf Jahre eine Neubewertung durchzuführen. Im Rahmen der Neu-
bewertung waren insbesondere die Landwerte auf das aktuelle Niveau nachzuführen, wobei die Werte 
nach dem Vorsichtsprinzip erhoben werden. Die aktivierte Ausnützung auf dem Grundstück Nr. 96 wurde 
abgeschrieben, weil Verkehrsflächen mit der bevorstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung weder Aus-
nützung noch Überbauungsziffer aufweisen. Insgesamt wurden Aufwertungen von Fr. 380'000 vorgenom-
men.  
 

Investitionsrechnung: 

• Keine Abweichungen 
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Immobilien 

Erfolgsrechnung: 

• Die Zahl der Vermietungen der Mehrzweckhalle steigt nach der Pandemie nur langsam an. Das Vor-
Corona-Niveau ist noch nicht erreicht.  

• Der Aufwand für die Betriebsmittel lag 2022 im Budget.  
 

Investitionsrechnung: 

• Die Baubewilligung für die Aufstockung der Schulräume nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Für die 
Unterschreitung des Waldabstandes war eine Ausnahmebewilligung der zuständigen kantonalen Dienst-
stelle notwendig. Die Ausnahmebewilligung war umfassend zu begründen. Um den Zeitplan trotzdem ein-
halten zu können, entschied der Gemeinderat, gewisse externe Planungs- und Vorfertigungsarbeiten be-
reits vor Erteilung der Baubewilligung auszulösen. Das entsprechende Risiko war kalkulierbar. Die Arbeiten 
im Jahr 2022 waren periodengerecht abzugrenzen. Der nicht beanspruchte Kredit wurde auf das Folgejahr 
übertragen.  

 

Finanzen 

Erfolgsrechnung: 

• Mit Ausnahme der Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen sowie der Erbschaftssteuern lagen alle Steu-
erkategorien über dem Budget. Erfreulich sind insbesondere die hohen ordentlichen Erträge.  

• Gemäss dem Finanzhaushaltsgesetz für Gemeinden (FHGG) sind die Anlagen des Finanzvermögens zum 
Verkehrswert zu bilanzieren. Es ist alle fünf Jahre eine Neubewertung durchzuführen. Im Rahmen der Neu-
bewertung waren insbesondere die Landwerte auf das aktuelle Niveau nachzuführen, wobei die Werte 
nach dem Vorsichtsprinzip erhoben werden. Die aktivierte Ausnützung auf dem Grundstück Nr. 96 wurde 
abgeschrieben, weil Verkehrsflächen mit der bevorstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung weder Aus-
nützung noch Überbauungsziffer aufweisen. Insgesamt wurden Aufwertungen von Fr. 380'000 vorgenom-
men.  
 

Investitionsrechnung: 

• Keine Abweichungen 
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1.5 Genehmigung von Kreditüberschreitungen 

Gemäss § 15 FHGG gilt: 
 
1 Der Gemeinderat kann in folgenden Fällen eine Kreditüberschreitung bewilligen: 
a. wenn das Bundesrecht, ein kantonales Gesetz, ein kommunales Reglement oder ein rechtskräftiger 

Entscheid eines Gerichtes eine Ausgabe unmittelbar vorschreiben, 
b. bei dringlichen Vorhaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wenn der Aufschub für die Ge-

meinde nachteilige Folgen hätte, 
c. für durchlaufende Beiträge, 
d. für Abschreibungen und Wertberichtigungen nach § 58. 
 
2 Die Kreditüberschreitung ist nur zulässig, wenn eine Kompensation innerhalb des bewilligten Budgetkredites 
unverhältnismässig wäre.  
 
3 Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament mit dem Jahresbericht 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 
 
 
Erfolgsrechnung 

Aufgabenbereich 
Budget 
2022 er-

gänzt 

Rechnung 
2022 Abweichung 

durch Gemeinderat be-
willigte Kreditüber-

schreitung 

1 - Präsidiales 346’856 323’030 -23’826   
2 - Bildung 1’221’478 1’350’734 129’257  136’738 
3 - Sicherheit und Recht 17’152 18’106 954  4’566 
4 - Gesundheit und Soziales 1'066’623 1’087’147 20’524  23’649 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 314’015 298’972 -15’043   
6 - Finanzen -3’022’045 -3’568’689 -546’644   
7 - Immobilien 0 0 0   
Summe: GH - Gesamthaushalt -55’921 -490’698 -434’777   

  

 
Investitionsrechnung 

Aufgabenbereich 
Budget 
2022 er-

gänzt 

Rechnung 
2022 Abweichung 

durch Gemeinderat be-
willigte Kreditüber-

schreitung 

1 - Präsidiales -- -- --  
2 - Bildung 20’000 16’397 -3’603   
3 - Sicherheit und Recht -- -- --  
4 - Gesundheit und Soziales -- -- --  
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 618’434 606’681 -11’753  
6 - Finanzen -- -- --  
7 - Immobilien 212’712 212’712               0  
Summe: GH - Gesamthaushalt 851’146 835’790 -15’356   

 

Kreditüberschreitungen müssen nur für höhere Aufwendungen beantragt werden. Unterschreiten die Erträge 
den budgetierten Wert, muss dafür keine Kreditüberschreitung beantragt werden, auch wenn dadurch das 
Globalbudget überschritten wird. Deshalb muss nicht für jede Überschreitung des Globalbudgets zwingend 
eine Kreditüberschreitung bewilligt werden.  

Die bewilligten Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten mit dem Anhang zur Jahresrechnung 
offenzulegen.   
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Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat für das Jahr 2022 folgende Kreditüberschreitungen bewilligt:  

Bereich Bildung 

Erfolgsrechnung  
31.12.2022 2310.3612.00 Beiträge Oberstufe Gde. Triengen Fr.  136'738.35 
 
Bereich Sicherheit und Recht 

Erfolgsrechnung  
31.12.2022 1610.3300.00 Abschreibung Schiessanlage Fr.  4'566.00 
 
Bereich Gesundheit und Soziales   

Erfolgsrechnung 
31.12.2022 4150.3632.00 Restfinanzierung Langzeitpflege Fr.  23'648.65 
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Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat für das Jahr 2022 folgende Kreditüberschreitungen bewilligt:  

Bereich Bildung 

Erfolgsrechnung  
31.12.2022 2310.3612.00 Beiträge Oberstufe Gde. Triengen Fr.  136'738.35 
 
Bereich Sicherheit und Recht 

Erfolgsrechnung  
31.12.2022 1610.3300.00 Abschreibung Schiessanlage Fr.  4'566.00 
 
Bereich Gesundheit und Soziales   

Erfolgsrechnung 
31.12.2022 4150.3632.00 Restfinanzierung Langzeitpflege Fr.  23'648.65 
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1.6 Bilanz 

 

 31.12.2021 31.12.2022 Abweichung 

Aktiven 12’175’561 13’555’337 1'379’776 
10 - Finanzvermögen 6’084’253 6’936’496 852’242 
100 - Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1’751’570 1’842’426 90’856 
101 - Forderungen 802’269 1’206’249 403’979 
104 - Aktive Rechnungsabgrenzung 64’735 56’885 -7’850 
106 - Vorräte und angefangene Arbeiten 249 249 0 
107 - Finanzanlagen 1’300’089 1’284’898 -15’191 
108 - Sachanlagen FV 2’165’341 2’545’789 380’448 
14 - Verwaltungsvermögen 6’091’308 6’618’841 527’534 
140 - Sachanlagen VV 5’710’007 6’178’577 468’570 
142 - Immaterielle Anlagen 180’221 180’221 0 
144 - Darlehen 13’514 13’514 0 
146 - Investitionsbeiträge 187’565 246’529 58’964 
Passiven 12’175’561 13’555’337 1'396’312 
20 - Fremdkapital 9’429’405 10’280’245 850’840 
200 - Laufende Verbindlichkeiten 2’051’061 2’457’477 406’416 
201 - Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2’400’000 5’950’000 3’550’000 
204 - Passive Rechnungsabgrenzung 190’384 401’207 210’823 
205 - Kurzfristige Rückstellungen 14’170 0 -14’170 
206 - Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4’600’000 1’300’000 -3’300’000 
209 - Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen u. 
Fonds im FK 173’791 171’562 -2’229 

29 - Eigenkapital 2’746’155 3’275’092 528’936 
290 - Spezialfinanzierung im Eigenkapital 388’231 426’469 38’238 
291 - Fonds im Eigenkapital 72’427 72’427 0 
299 - Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 2’285’497 2’776’195 490’698 
2990 - davon Jahresergebnis 71’462 490’698 419’236 
2999 - davon Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 2’214’035 2’285’497 71’462 
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1.7 Geldflussrechnung 

Geldflussrechnung - indirekte Methode 

 Rechnung 
2021 

Rechnung 
2022 

Ergebnis der Erfolgsrechnung + Gewinn / - Verlust 71’462 490’698 
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 281’151 291’720 
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen -67’766 -275'792 
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen -5’719 -7’850 
+ Wertberichtigungen/Wertaufholungen Sachanlagen FV nicht realisiert 0 -380’448 
+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 227’985 94’099 
+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 71’210 -41’121 
+ Bildung / - Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 14’170 -14’170 
+ Einlagen / - Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK -8’710 36’009 
+ Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / - Entnahmen Eigenka-
pital 0 0 

- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen -10’000 0 
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 573’783 208’844 
 
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -415’240 -835’790 
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 70’084 16’536 
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -345’157 -819’254 
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 190’653 0 
+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 3’928 251'944 
+ Bildung / - Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung -10’000 0 
+ Aktivierung Eigenleistungen 10’000 0 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -150’576 -567’309 
 
+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV -37’277 15’191 
+ Abnahme Sachanlagen FV  -380’448 
+ Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)  380’448 
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -37’277 15’191 
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -187’853 -552’119 
 
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 385’930 -343’275 
Finanzierungsüberschuss (+)  Definition Schuldenbremse 385’930 37’173 
 
Finanzierungstätigkeit   
+ Zu / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’500’000 3’550’000 
+ Zu / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -2’150’000 -3’300’000 
+ Abnahme / - Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -41’536 -128’049 
+ Zunahme / - Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -394’206 312’317 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1’085’742 434’268 
 
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) -699’812 90’856 
Kontrollrechnung   
- Stand flüssige Mittel per 01.01. 2’451’382 1’751’570 
+ Stand flüssige Mittel per 31.12. 1’751’570 1'842’426 
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel -699’812 90’856 
Kontrolltotal 0 0 
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1.7 Geldflussrechnung 

Geldflussrechnung - indirekte Methode 

 Rechnung 
2021 

Rechnung 
2022 

Ergebnis der Erfolgsrechnung + Gewinn / - Verlust 71’462 490’698 
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 281’151 291’720 
+ Abnahme / - Zunahme Forderungen -67’766 -275'792 
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen -5’719 -7’850 
+ Wertberichtigungen/Wertaufholungen Sachanlagen FV nicht realisiert 0 -380’448 
+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 227’985 94’099 
+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 71’210 -41’121 
+ Bildung / - Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 14’170 -14’170 
+ Einlagen / - Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK -8’710 36’009 
+ Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / - Entnahmen Eigenka-
pital 0 0 

- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen -10’000 0 
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 573’783 208’844 
 
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -415’240 -835’790 
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 70’084 16’536 
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -345’157 -819’254 
+ Abnahme / - Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 190’653 0 
+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 3’928 251'944 
+ Bildung / - Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung -10’000 0 
+ Aktivierung Eigenleistungen 10’000 0 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -150’576 -567’309 
 
+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV -37’277 15’191 
+ Abnahme Sachanlagen FV  -380’448 
+ Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)  380’448 
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -37’277 15’191 
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -187’853 -552’119 
 
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) 385’930 -343’275 
Finanzierungsüberschuss (+)  Definition Schuldenbremse 385’930 37’173 
 
Finanzierungstätigkeit   
+ Zu / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’500’000 3’550’000 
+ Zu / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -2’150’000 -3’300’000 
+ Abnahme / - Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -41’536 -128’049 
+ Zunahme / - Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -394’206 312’317 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1’085’742 434’268 
 
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) -699’812 90’856 
Kontrollrechnung   
- Stand flüssige Mittel per 01.01. 2’451’382 1’751’570 
+ Stand flüssige Mittel per 31.12. 1’751’570 1'842’426 
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel -699’812 90’856 
Kontrolltotal 0 0 
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1.8 Finanzkennzahlen 

Der Regierungsrat legt gemäss § 7 FHGG die für die Gemeinden massgeblichen Finanzkennzahlen fest und 
definiert die Bandbreiten, innerhalb deren eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts sichergestellt 
wird. Mit der Umstellung auf HRM 2 wurde das Finanzvermögen neu bewertet und das Verwaltungsvermö-
gen aufgewertet.  

Finanzkennzahlen 

 Grenzwert Rechnung 
2020 

Rechnung 
2021 

Rechnung 
2022 

Selbstfinanzierungsgrad  1’759.1 99.6 53.5 
Selbstfinanzierungsgrad (Ø 5 Jahre) > 80 % 130.7 175.3 120.3 
Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 12.6 7.4 8.0 
Zinsbelastungsanteil < 4 % 0.2 0.2 0.2 
Kapitaldienstanteil < 15 % 5.2 6.2 5.5 
Nettoverschuldungsquotient < 150 % 119.8 119.6 112.9 
Nettoschuld je Einwohner < 2’500 3’632 3’593 3’388 
Nettoschuld ohne SF je Einwohner < 3'000 3’644 3’456 3’297 
Bruttoverschuldungsanteil < 200 % 186.6 194.1 133.2 

  
  

Nicht eingehaltene Kennzahlen 

Der Gemeinderat nimmt wie folgt zu den nicht eingehaltenen Kennzahlen Stellung: 

Trotz grosser Investitionen verbessern sich die Kennzahlen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr teilweise 
deutlich. Im Jahr 2022 können die Kennzahlen Selbstfinanzierungsanteil sowie die Verschuldungskennzahlen 
nicht eingehalten werden. Alle Kennzahlen sind jedoch deutlich besser als im Budget erwartet.  

Der Selbstfinanzierungsgrad erholt sich gegenüber dem Vorjahr und kann gemäss AFP spätestens ab 2025 
wieder eingehalten werden. Die Verschuldungskennzahlen verbessern sich gegenüber dem Budget deutlich. 
Gemäss AFP werden sich diese Kennzahlen aufgrund der Schulraumerweiterung wieder verschlechtern, dann 
aber rasch erholen. Ab 2026 ist eine Einhaltung der Kennzahl realistisch.  

Massnahmen drängen sich im Moment nicht auf.  
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1.9 Schuldenbremse 

Die Gemeinde Schlierbach hat in ihre Gemeindeordnung Bestimmungen über eine Schuldenbremse aufge-
nommen. Ziel der Regelungen ist die Verhinderung einer übermässigen Verschuldung und der Schutz des 
Eigenkapitals durch eine Vorgabe für den mittelfristigen Ausgleich. Die Artikel 37 ff. der Gemeindeordnung 
Schlierbach verlangen über fünf Jahre den Ausgleich der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung. Die 
Schuldenbremse ist ein Instrument der Finanzplanung und die Vorgaben gelten grundsätzlich für das Budget. 
Mit dem Jahresbericht 2022 zeigt der Gemeinderat die Voraussetzung für den AFP 2024 bis 2027 auf.  
 
Für die Berechnung des kumulierten Saldos sind das Budget 2023, die Ergebnisse der vergangenen beiden 
Jahre (Rechnung 2021 und Rechnung 2022) sowie die beiden folgenden Jahre zu berücksichtigen (Jahre 
2024 und 2025 gemäss Finanz- und Aufgabenplan).  
 
Die Ergebnisse der Planungsgrundlagen zeigen folgendes Bild: 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo 
Ergebnis  
Erfolgs- 
rechnung 

71'000 491'000 11'000 51'000 194'000 818'000 

Geldfluss-
rechnung 

386'000 37'000 -901'000* 270'000 404'000 196'000 

 
 

 
 
 

* Das Jahr 2023 enthält eine Entnahme von Fr. 250'000 aus dem virtuellen Konto der Schuldenbremse.  

Mit der Genehmigung des Sonderkredits für die Erweiterung der Schulanlagen hat der Gemeinderat die finan-
ziellen Aussichten umfassend dargelegt. Das Projekt mit Kosten von 2.035 Mio. belastet den Finanzhaushalt 
stark. Trotzdem ist die Einhaltung der Schuldenbremse auch ohne Steuererhöhung möglich. Dank des guten 
Abschlusses 2022 verbessert sich die Situation leicht, so dass die geplante Entnahme der im virtuellen Konto 
Schuldenbremse reservierten 250'000 Franken noch nicht 2022 erfolgen muss. Die Entnahme ist für 2023 
geplant und deckt damit die auf das Jahr 2023 übertragenen Kredite ab. Der Ausgleich der Schuldenbremse 
ist gewährleistet. Massnahmen drängen sich im Moment nicht auf.  
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1.10 Bericht Aufgabenbereiche 

Die einzelnen Aufgabenbereiche der Gemeinde Schlierbach sind in der nachfolgenden Tabelle als Übersicht 
dargestellt: 

Übersicht Aufgabenbereiche 

 Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

1 - Präsidiales 339’303 346’856 346’856 323’030 -23’826 
Aufwand 879’872 882’646 882’646 865’951 -16’695 
Ertrag -540’569 -535’790 -535’790 -542’921 -7’131 
2 - Bildung 1’192’910 1’238’780 1’221’478 1’350’735 -129’257 
Aufwand 2’318’307 2’458’375 2’441’073 2’674’806 233’732 
Ertrag -1’125’397 -1’219’595 -1’219’595 -1’324’071 -104’476 
3 - Sicherheit und Recht 16’883 17’152 17’152 18’106 954 
Aufwand 92’721 96’002 96’002 103’177 7’175 
Ertrag -75’839 -78’850 -78’850 -85’071 -6’221 
4 - Gesundheit und Soziales 1’077’615 1’066’623 1’066’623 1’087’147 20’524 
Aufwand 1’103’998 1’091’623 1’091’623 1’112’183 20’560 
Ertrag -26’384 -25’000 -25’000 -25’035 -36 
5 - Bau, Umwelt und Wirtschaft 352’964 314’015 314’015 298’972 -15’043 
Aufwand 780’308 690’343 690’343 683’551 -6’792 
Ertrag -427’343 -376’328 -376’328 -384’579 -8’251 
6 - Finanzen -3’051’137 -3’022’045 -3’022’045 -3’568’689 -546’644 
Aufwand 173’411 202’514 202’514 358’503 155’989 
Ertrag -3’224’548 -3’224’560 -3’224’560 -3’927’193 -702’633 
7 - Immobilien 0 0 0 0                0 
Aufwand 398’875 399’234 399’234 420’798 21’564 
Ertrag -398’875 399’234 399’234 420’798 21’564 
Gesamtergebnis -71’462 -55’920 -55’920 -490’698 434’777 

  
Auf den nachfolgenden Seiten sind die einzelnen Aufgabenbereiche detailliert erläutert. Die Zahlen sind ge-
rundet, Rundungsdifferenzen sind daher möglich. 
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1 – Präsidiales  GP Marina Graber 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Präsidiales umfasst die 
Leistungsgruppen  
- Gemeindeversammlung  
- Gemeinderat  
- Verwaltung  
- Kultur und Sport  
Der Bereich Präsidiales führt und leitet die Organe 
sowie die Verwaltung und ist oberster Ansprech-
partner und Repräsentant der Gemeinde. Er sorgt 
für einen zeit- und sachgerechten Vollzug der 
strategischen Entscheide des Gemeinderates und 
der übrigen Organe. Er sichert den reibungslosen 
Vollzug der Verwaltungsaufgaben gemäss den 
entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Er ga-
rantiert eine rechtmässige Durchführung von Ge-
meindeversammlungen sowie Wahlen und Ab-
stimmungen. Durch eine zeitgerechte und trans-
parente Kommunikation informiert er die Bevölke-
rung über die laufenden Entscheide. Er unterstützt 
die Vereine als Träger eines vielfältigen kulturel-
len Lebens und der sportlichen Betätigung. Er 
sorgt mit zielgerichteten Massnahmen für die Ein-
haltung der Energie- und Klimaziele.  

 
 
 
 
 

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Grosse Schritte bei der Digitalisierung  
- effiziente, effektive und sichere Prozesse  
- Vereine als Pfeiler der Gesellschaft mit einer 

wichtigen Integrationsfunktion.  
 
Lagebeurteilung 
Die neue Verwaltungsorganisation mit einer Stär-
kung der Verwaltung funktioniert stabil. Innerhalb 
der Legislatur will die Gemeinde bei der Digitali-
sierung einen grossen Schritt machen. Dafür wur-
den die ersten Arbeiten gestartet. Die Eigenstän-
digkeit der Gemeinde und wichtige Elemente der 
öffentlichen Versorgung sollen erhalten werden. 
Dafür braucht Schlierbach eine stetige Entwick-
lung. Die pendenten Ortsplanungsrevisionen sol-
len 2023 endlich von der Gemeindeversammlung 
beraten werden können. Die Vereine leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Integration. Der Gemeinde-
rat überprüft die Vereinsunterstützung. In der 
kommenden Legislatur erhält das Thema Nach-
haltigkeit ein grösseres Gewicht. Die zur Unter-
stützung notwendige Energiekommission konnte 
gegründet werden.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Mangel an kompetentem Per-
sonal in Organen und/oder Verwal-
tung 

Handlungsunfähigkeit oder teure ex-
terne Lösungen hoch 

Attraktive Arbeitsbedingungen erhal-
ten und Parteien sowie Stimmberech-
tigte für das Personalrisiko sensibili-
sieren  

Chance: Zusammenhalt der Bevölke-
rung  

Bereitschaft schwierige Entscheide 
mitzutragen mittel Erhalt der intakten Dorfgemeinschaft 

(z.B. Quartiergespräche)  
    

  

Massnahmen und Projekte 

Präsidiales Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Digitalisierungsstrategie/IT-Projekt läuft 20 2022-2023 IR - 0 0 
Energiepolitisches Massnahmenpro-
gramm rollend 60 2021-2025 ER 10 10 9 

Überprüfung Vereinsunterstützung Start 17 2022-2023 ER - 2 1 
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1 – Präsidiales  GP Marina Graber 

 

Leistungsauftrag* 
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Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  
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- Grosse Schritte bei der Digitalisierung  
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Lagebeurteilung 
Die neue Verwaltungsorganisation mit einer Stär-
kung der Verwaltung funktioniert stabil. Innerhalb 
der Legislatur will die Gemeinde bei der Digitali-
sierung einen grossen Schritt machen. Dafür wur-
den die ersten Arbeiten gestartet. Die Eigenstän-
digkeit der Gemeinde und wichtige Elemente der 
öffentlichen Versorgung sollen erhalten werden. 
Dafür braucht Schlierbach eine stetige Entwick-
lung. Die pendenten Ortsplanungsrevisionen sol-
len 2023 endlich von der Gemeindeversammlung 
beraten werden können. Die Vereine leisten einen 
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rat überprüft die Vereinsunterstützung. In der 
kommenden Legislatur erhält das Thema Nach-
haltigkeit ein grösseres Gewicht. Die zur Unter-
stützung notwendige Energiekommission konnte 
gegründet werden.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Mangel an kompetentem Per-
sonal in Organen und/oder Verwal-
tung 

Handlungsunfähigkeit oder teure ex-
terne Lösungen hoch 

Attraktive Arbeitsbedingungen erhal-
ten und Parteien sowie Stimmberech-
tigte für das Personalrisiko sensibili-
sieren  

Chance: Zusammenhalt der Bevölke-
rung  

Bereitschaft schwierige Entscheide 
mitzutragen mittel Erhalt der intakten Dorfgemeinschaft 

(z.B. Quartiergespräche)  
    

  

Massnahmen und Projekte 

Präsidiales Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Digitalisierungsstrategie/IT-Projekt läuft 20 2022-2023 IR - 0 0 
Energiepolitisches Massnahmenpro-
gramm rollend 60 2021-2025 ER 10 10 9 

Überprüfung Vereinsunterstützung Start 17 2022-2023 ER - 2 1 
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Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Effizienz der GV Protokoll-Erstellung bis Zustellung Tage <10 -- 10 5 
Fluktuation MA/ GR Anz Max. 1 0 1 1 
Gutgeheissene A-Beschwerden Anz 0 0 0 0 
Punkte Energiestadt % >50% 60.4 60.4 60.4 
Medienmitteilungen Anz >8 10 10 8 

 

 
Entwicklung der Finanzen 
 
Erfolgsrechnung 

Präsidiales Rechnung 2021 Festgesetztes 
Budget 2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Saldo Globalbudget 339’303 346’856 346’856 323’030 -23’826 
Aufwand 879’872 882’646 882’646 865’951 -16’695 
Ertrag -540’569 -537’790 -537’790 -542’921 -7’131 
      
Leistungsgruppen      
110 - Gemeindeversammlung 65’874 66’051 66’051 57’044 -9’006 
Aufwand 65’874 66’051 66’051 57’044 -9’006 
111 - Gemeinderat 126’291 133’735 133’735 131’030 -2’715 
Aufwand 243’698 250’305 250’305 252’690 2’385 
Ertrag -117’407 -116’560 -116’560 -121’659 -5’100 
112 - Verwaltung 55’312 50’891 50’891 41’743 -9’148 
Aufwand 478’474 470’121 470’121 463’005 -7’116 
Ertrag -423’162 -419’230 -419’230 -421’261 -2’031 
114 - Kultur und Sport 91’826 96’168 96’168 93’211 -2’957 
Aufwand 91’826 96’168 96’168 93’211 -2’957 
Ertrag -- -- -- -- --  

  
 

Investitionsrechnung 

Präsidiales Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) 15’160 40’000 0 0 0 
Investitionseinnahmen -- -- -- -- --  
Nettoinvestitionen 15’160 40’000 0 0 0 

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen 
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2 – Bildung  GP Marina Graber 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leis-
tungsgruppen  
- Primarschule  
- ausgelagerte Einheiten  
- Zusatzangebote  
- Schulgesundheit  
Der Bereich Bildung organisiert die Volksschule 
gemäss dem Gesetz über die Volksschulbildung 
und dem Reglement über die Volksschule. Er 
führt den Kindergarten als integrierte Basisstufe, 
die ganze Primarstufe nach dem Prinzip der ge-
führten Schule. Den ihm im Rahmen der Verbund-
aufgabe gegebenen Handlungsspielraum nutzt er 
für gute Rahmenbedingungen und attraktive Zu-
satzangebote. Er bietet schul- und familienergän-
zende Tagesstrukturen sowie Schulsozialarbeit in 
einer für Schlierbach massgeschneiderten Form 
an. Bei den ausgelagerten Einheiten bringt er sich 
in die Beratungen und Beschlussfassungen der 
zuständigen Organe ein und überprüft die langfris-
tige Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Angebo-
tes.  

 

 
Bezug zu Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Grosse Schritte bei der Digitalisierung  
- Langfristige Sicherung der Primarschule - gute 

technische Ausrüstung  
- Konsolidierung Tagesstrukturen und Schulsozi-

alarbeit  
 
Lagebeurteilung  
Die Primarschule ist gut positioniert, was durch in-
terne und externe Evaluationen bestätigt wird. 
Das engagierte Lehrerteam gibt der Schule ein 
klares Profil. Tagesstrukturen und Schulsozialar-
beit haben eine gute Nachfrage. Das Wachstum 
muss gut gemanagt werden. Die Lehrerbesoldun-
gen waren gemäss Regierungsratsbeschluss im 
Sommer 2021 um 3.5 % zu erhöhen. Für 2022 
waren erneut 2.65 % vorzusehen.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Rückgang der Schülerzahlen  Verlust der Primarschule mittel Stetige Entwicklung durch raumpla-

nerische Massnahmen sicherstellen 

Risiko: Ungleiche Jahrgänge Viele kleine Abteilungen mit hohen 
Mehrkosten hoch Langfristige Planung, Altersübergrei-

fende Klassen 
  

Massnahmen und Projekte 

Bildung Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Überprüfung Tagesstrukturen Abschluss  2020-2024 ER -- -- -- 
Schulraumplanung Beendet 10 2022 ER -- 10 10 
Erweiterung Schule Beginn 2035 2024 IR -- 212 212 

  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Schülerzahlen PS Anz > 80 94 102 102 
Kosten pro Schüler PS CHF < 15'000 15’517 16’000 15’566 
Anzahl Lektionen pro Lernende Anz < 2.2 2.43 2.4 2.22 
Kosten pro Schüler SEK 1 CHF < 16'000 16'444 16’400 18’392 

Anzahl besuchte Elemente in öff. Tagesstrukturen Anz Nach Be-
darf 42 65 92 
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2 – Bildung  GP Marina Graber 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leis-
tungsgruppen  
- Primarschule  
- ausgelagerte Einheiten  
- Zusatzangebote  
- Schulgesundheit  
Der Bereich Bildung organisiert die Volksschule 
gemäss dem Gesetz über die Volksschulbildung 
und dem Reglement über die Volksschule. Er 
führt den Kindergarten als integrierte Basisstufe, 
die ganze Primarstufe nach dem Prinzip der ge-
führten Schule. Den ihm im Rahmen der Verbund-
aufgabe gegebenen Handlungsspielraum nutzt er 
für gute Rahmenbedingungen und attraktive Zu-
satzangebote. Er bietet schul- und familienergän-
zende Tagesstrukturen sowie Schulsozialarbeit in 
einer für Schlierbach massgeschneiderten Form 
an. Bei den ausgelagerten Einheiten bringt er sich 
in die Beratungen und Beschlussfassungen der 
zuständigen Organe ein und überprüft die langfris-
tige Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Angebo-
tes.  

 

 
Bezug zu Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Grosse Schritte bei der Digitalisierung  
- Langfristige Sicherung der Primarschule - gute 

technische Ausrüstung  
- Konsolidierung Tagesstrukturen und Schulsozi-

alarbeit  
 
Lagebeurteilung  
Die Primarschule ist gut positioniert, was durch in-
terne und externe Evaluationen bestätigt wird. 
Das engagierte Lehrerteam gibt der Schule ein 
klares Profil. Tagesstrukturen und Schulsozialar-
beit haben eine gute Nachfrage. Das Wachstum 
muss gut gemanagt werden. Die Lehrerbesoldun-
gen waren gemäss Regierungsratsbeschluss im 
Sommer 2021 um 3.5 % zu erhöhen. Für 2022 
waren erneut 2.65 % vorzusehen.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Rückgang der Schülerzahlen  Verlust der Primarschule mittel Stetige Entwicklung durch raumpla-

nerische Massnahmen sicherstellen 

Risiko: Ungleiche Jahrgänge Viele kleine Abteilungen mit hohen 
Mehrkosten hoch Langfristige Planung, Altersübergrei-

fende Klassen 
  

Massnahmen und Projekte 

Bildung Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Überprüfung Tagesstrukturen Abschluss  2020-2024 ER -- -- -- 
Schulraumplanung Beendet 10 2022 ER -- 10 10 
Erweiterung Schule Beginn 2035 2024 IR -- 212 212 

  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Schülerzahlen PS Anz > 80 94 102 102 
Kosten pro Schüler PS CHF < 15'000 15’517 16’000 15’566 
Anzahl Lektionen pro Lernende Anz < 2.2 2.43 2.4 2.22 
Kosten pro Schüler SEK 1 CHF < 16'000 16'444 16’400 18’392 

Anzahl besuchte Elemente in öff. Tagesstrukturen Anz Nach Be-
darf 42 65 92 
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Entwicklung der Finanzen 
Erfolgsrechnung 

Bildung Rechnung 2021 Festgesetztes 
Budget 2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 

Abwei-
chung 

Saldo Globalbudget 1’192’910 1’221’478 1’221’478 1’350’734 129’257 
Aufwand 2’318’307 2’441’073 2’441’073 2’674’806 233’732 
Ertrag -1’125’397 -1’219’595 -1’219’595 -1’324’071 -104’475 
Leistungsgruppen      
210 - Primarschule 656’099 672’141 672’141 648’175 -23’967 
Aufwand 1’458’600 1'547’877 1'547’877 1’587’723 39’846 
Ertrag -802’501 -875’735 -875’735 -939’548 -63’812 
211 - ausgelagerte Einhei-
ten 503’426 493’148 493’148 672’663 179’515 

Aufwand 737’642 757’748 757’748 946’254 188’506 
Ertrag -234’216 -264’600 -264’600 -273’591 -8’991 
212 - Zusatzangebote 31’590 51’487 51’487 28’399 -23’088 
Aufwand 120’270 130’747 130’747 139’311 8’584 
Ertrag -88’679 -79’260 -79’260 -110’932 -31’672 
213 - Schulgesundheit 1’796 4’700 4’700 1’496 -3’203 
Aufwand 1’796 4’700 4’700 1’496 -3’203 

  
 

Investitionsrechnung 

Bildung Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) 8’846 20’000 20’000 16’397 -3’603 
Investitionseinnahmen -- -- -- -- --  
Nettoinvestitionen 8’846 20’000 20’000 16’397 -3’603 

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen 
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3 – Sicherheit und Recht  GA Frank Hürzeler 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Sicherheit und Recht um-
fasst die Leistungsgruppen  
- Sicherheit  
- Recht  
Der Bereich ist das Kompetenzzentrum für sämtli-
che Fragen im Bereich der öffentlichen Sicherheit 
und der kommunalen Rechtsetzung. Der Bereich 
koordiniert die Sicherheitsorgane mit kommunaler 
Beteiligung (Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, 
Feuerwehr) und stellt die militärischen Anforde-
rungen für das Schiesswesen für Schlierbach und 
seine Anschlussgemeinden sicher. Er organisiert 
die Einheiten zur Bewältigung ausserordentlicher 
Lagen und ist Ansprechpartner für die Organe von 
Militär, Bevölkerungsschutz, Justiz und Polizei. Er 
berät die übrigen Bereiche bei rechtlichen Fragen 
und unterstützt sie bei der kommunalen Rechtset-
zung.  

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  

- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-
nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- frühzeitige Gefährdungsanalyse  
- Rechtssicherheit, Transparenz und Partizipation  
 
Lagebeurteilung  
Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle ist in 
Schlierbach weiterhin erfreulich tief. Diesen Vorteil 
gilt es zu erhalten. Übergeordnete Entwicklungen 
und erhöhte Anforderungen an den effizienten 
Umgang mit öffentlichen Mitteln bedingen eine re-
gelmässige Überprüfung der Organisationen im 
Sicherheitsbereich. Dies erfolgt aktuell im Bereich 
Zivilschutz. Die Corona-Situation hat den Gemein-
deführungsstab in Alarmbereitschaft versetzt. Mit 
einer umfassenden Gefährdungsanalyse soll 
überprüft werden, ob die aktuellen Grundlagen 
den Anforderungen an die Krisenbewältigung ge-
nügen. Die Erfahrungen aus der Covid 19-Pande-
mie sollen hier einfliessen. Die kommunalen Reg-
lemente sind weitgehend aktuell - wobei wesentli-
che Änderungen im Bereich Bau- und Zonenreg-
lement bevorstehen (Umsetzung Teilrevision Pla-
nungs- und Baugesetz).

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Nicht erkennen von Gefähr-
dungen für die Gemeinde und deren 
Bevölkerung 

Unsicherheit und Angst, Überlastung 
des Gesundheitswesens mittel 

Gefährdungsanalyse nach KATA-
PLAN, aktuelle Einsatzunterlagen 
Führungsstab 
Funktionierende Organe der Krisen-
bewältigung 

Risiko: Afrikanische Schweinepest 
(ASP) 

Hohes Schadenpotential bei Tierhal-
tern. Anpassungen bei Nutzbauten, 
Einschränkungen beim Umgang mit 
Essen 

hoch 

Überwachung der Krankheit, Verfol-
gen der Anordnungen der zuständi-
gen Dienststelle, Sensibilisierung 
 

  

Massnahmen und Projekte 

Sicherheit und Recht Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Suche nach weiteren Gemeinden für 
Zusammenarbeit Schiesswesen  Läuft  2020-2022 ER -- -- -- 

Gefährdungsanalyse nach  
KATAPLAN Abschluss 5 2021-2022 ER -- 5 1 

Revision Bau- und Zonenreglement Läuft 20 2017-2022 IR  10 5 
  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Schutzraumkontrolle Erfüllung erfüllt Ja Ja Ja 

Vollzug notwendiger Reglementsänderungen Anz Nach Be-
darf 0 2 0 

Einsatzfähigkeit Gemeindeführungsstab Erfüllung erfüllt Ja Ja Ja 
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3 – Sicherheit und Recht  GA Frank Hürzeler 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Sicherheit und Recht um-
fasst die Leistungsgruppen  
- Sicherheit  
- Recht  
Der Bereich ist das Kompetenzzentrum für sämtli-
che Fragen im Bereich der öffentlichen Sicherheit 
und der kommunalen Rechtsetzung. Der Bereich 
koordiniert die Sicherheitsorgane mit kommunaler 
Beteiligung (Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, 
Feuerwehr) und stellt die militärischen Anforde-
rungen für das Schiesswesen für Schlierbach und 
seine Anschlussgemeinden sicher. Er organisiert 
die Einheiten zur Bewältigung ausserordentlicher 
Lagen und ist Ansprechpartner für die Organe von 
Militär, Bevölkerungsschutz, Justiz und Polizei. Er 
berät die übrigen Bereiche bei rechtlichen Fragen 
und unterstützt sie bei der kommunalen Rechtset-
zung.  

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  

- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-
nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- frühzeitige Gefährdungsanalyse  
- Rechtssicherheit, Transparenz und Partizipation  
 
Lagebeurteilung  
Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle ist in 
Schlierbach weiterhin erfreulich tief. Diesen Vorteil 
gilt es zu erhalten. Übergeordnete Entwicklungen 
und erhöhte Anforderungen an den effizienten 
Umgang mit öffentlichen Mitteln bedingen eine re-
gelmässige Überprüfung der Organisationen im 
Sicherheitsbereich. Dies erfolgt aktuell im Bereich 
Zivilschutz. Die Corona-Situation hat den Gemein-
deführungsstab in Alarmbereitschaft versetzt. Mit 
einer umfassenden Gefährdungsanalyse soll 
überprüft werden, ob die aktuellen Grundlagen 
den Anforderungen an die Krisenbewältigung ge-
nügen. Die Erfahrungen aus der Covid 19-Pande-
mie sollen hier einfliessen. Die kommunalen Reg-
lemente sind weitgehend aktuell - wobei wesentli-
che Änderungen im Bereich Bau- und Zonenreg-
lement bevorstehen (Umsetzung Teilrevision Pla-
nungs- und Baugesetz).

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 

Risiko: Nicht erkennen von Gefähr-
dungen für die Gemeinde und deren 
Bevölkerung 

Unsicherheit und Angst, Überlastung 
des Gesundheitswesens mittel 

Gefährdungsanalyse nach KATA-
PLAN, aktuelle Einsatzunterlagen 
Führungsstab 
Funktionierende Organe der Krisen-
bewältigung 

Risiko: Afrikanische Schweinepest 
(ASP) 

Hohes Schadenpotential bei Tierhal-
tern. Anpassungen bei Nutzbauten, 
Einschränkungen beim Umgang mit 
Essen 

hoch 

Überwachung der Krankheit, Verfol-
gen der Anordnungen der zuständi-
gen Dienststelle, Sensibilisierung 
 

  

Massnahmen und Projekte 

Sicherheit und Recht Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Suche nach weiteren Gemeinden für 
Zusammenarbeit Schiesswesen  Läuft  2020-2022 ER -- -- -- 

Gefährdungsanalyse nach  
KATAPLAN Abschluss 5 2021-2022 ER -- 5 1 

Revision Bau- und Zonenreglement Läuft 20 2017-2022 IR  10 5 
  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Schutzraumkontrolle Erfüllung erfüllt Ja Ja Ja 

Vollzug notwendiger Reglementsänderungen Anz Nach Be-
darf 0 2 0 

Einsatzfähigkeit Gemeindeführungsstab Erfüllung erfüllt Ja Ja Ja 
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Entwicklung der Finanzen 

Erfolgsrechnung 

Sicherheit und Recht Rechnung 2021 Festgesetztes 
Budget 2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Saldo Globalbudget 16’883 17’152 17’152 18’106 954 
Aufwand 92’721 96’002 96’002 103’177 7’175 
Ertrag -75’839 -78’850 -78’850 -85’071 -6’221 
      
Leistungsgruppen      
310 - Sicherheit 15’811 15’996 15’996 17’121 1’125 
Aufwand 91’649 94’846 94’846 102’192 7’346 
Ertrag -75’839 -78’850 -78’850 -85’071 -6’221 
311 - Recht 1’072 1’155 1’155 984 -171 
Aufwand 1’072 1’155 1’155 984 -171 

  
 

Investitionsrechnung 

Sicherheit und Recht Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) 16’883 -- -- -- -- 
Investitionseinnahmen 92’721 -- -- -- -- 
Nettoinvestitionen -75’839 -- -- -- -- 

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen   
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4 – Gesundheit und Soziales  SV Marianne Steiger 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales 
umfasst die Leistungsgruppen  
- Gesundheit  
- Soziales  
Der Bereich Gesundheit und Soziales organisiert 
ein zeitgemässes Angebot im Bereich der ambu-
lanten und stationären Langzeitversorgung sowie 
im Suchtbereich. Er koordiniert und beaufsichtigt 
die Leistungen der ausgelagerten Einheiten im 
Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz, Sozial-
beratung sowie Alimentenwesen. Er bearbeitet die 
Anliegen der verschiedenen Altersgruppen im 
Rahmen von Jugend-, Familien- und Altersfragen. 
Er trägt die Gemeindeanteile im Bereich der Ver-
bundaufgabe "Sozialversicherungen" und organi-
siert die gesetzliche und persönliche Fürsorge. Er 
ist Ansprechpartner für Menschen in speziellen 
Lebenslagen.  

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  

- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-
nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Analyse der soziodemographischen Veränderun-
gen  

- Verhindern von Versorgungslücken  
- Weiterentwicklung der ausgelagerten Einheiten 
  
Lagebeurteilung  
Die ausgelagerten Einheiten funktionieren gut. Sie 
müssen sich aber weiterentwickeln, wie die Pla-
nungen beim Betagtenzentrum Lindenrain und 
beim Seeblick in Sursee zeigen. Die Gesundheits-
versorgung und die Sozialfürsorge sind gewähr-
leistet. Personen in schwierigen Lebenslagen 
müssen aktiv zur Problemlösung beitragen. Die 
intakte Dorfgemeinschaft trägt dazu bei, dass die 
Sozialkosten tief sind. Zu dieser privilegierten Si-
tuation ist Sorge zu tragen. Das Kostenwachstum 
der Sozialversicherungen ist hoch. Die langfristi-
gen Auswirkungen der Covid-Pandemie können 
noch nicht erkannt werden.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Chance: ausreichende öffentliche 
Versorgung 

Ermöglicht Wohnen in Schlierbach 
bis ins hohe Alter mittel 

Erhalt und Sicherstellung einer guten 
öffentlichen Versorgung, stetige Ent-
wicklung 

Risiko: Steigende Sozialkosten Hohe Belastung der Rechnung hoch Frühzeitige Erkennung von Proble-
men, aktive Begleitung 

Risiko: Überalterung der Gesellschaft Starker Anstieg der Pflegeplätze mittel Bereitstellung ausreichender ambu-
lanter Angebote. 

  

Massnahmen und Projekte 

Gesundheit und Soziales Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Planungsbericht Wohnen im Alter  Beginn 10 2022-2023 ER -- 5 0 
Mobiler Palliativ-Care-Dienst Beginn  Ab 2022 ER -- 2 1 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Massnahmen KESB Anz < 7 6 6 6 
Fälle «Wirtschaftliche Sozialhilfe» Anz < 5 0 1 0 
Kostenentwicklung Sozialversicherungen, Relativ zum 
Vorjahr % < 3 6 4 -1 

Fälle Bevorschussung Alimente Anz < 2 1 1 1 
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4 – Gesundheit und Soziales  SV Marianne Steiger 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales 
umfasst die Leistungsgruppen  
- Gesundheit  
- Soziales  
Der Bereich Gesundheit und Soziales organisiert 
ein zeitgemässes Angebot im Bereich der ambu-
lanten und stationären Langzeitversorgung sowie 
im Suchtbereich. Er koordiniert und beaufsichtigt 
die Leistungen der ausgelagerten Einheiten im 
Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz, Sozial-
beratung sowie Alimentenwesen. Er bearbeitet die 
Anliegen der verschiedenen Altersgruppen im 
Rahmen von Jugend-, Familien- und Altersfragen. 
Er trägt die Gemeindeanteile im Bereich der Ver-
bundaufgabe "Sozialversicherungen" und organi-
siert die gesetzliche und persönliche Fürsorge. Er 
ist Ansprechpartner für Menschen in speziellen 
Lebenslagen.  

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  

- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-
nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Analyse der soziodemographischen Veränderun-
gen  

- Verhindern von Versorgungslücken  
- Weiterentwicklung der ausgelagerten Einheiten 
  
Lagebeurteilung  
Die ausgelagerten Einheiten funktionieren gut. Sie 
müssen sich aber weiterentwickeln, wie die Pla-
nungen beim Betagtenzentrum Lindenrain und 
beim Seeblick in Sursee zeigen. Die Gesundheits-
versorgung und die Sozialfürsorge sind gewähr-
leistet. Personen in schwierigen Lebenslagen 
müssen aktiv zur Problemlösung beitragen. Die 
intakte Dorfgemeinschaft trägt dazu bei, dass die 
Sozialkosten tief sind. Zu dieser privilegierten Si-
tuation ist Sorge zu tragen. Das Kostenwachstum 
der Sozialversicherungen ist hoch. Die langfristi-
gen Auswirkungen der Covid-Pandemie können 
noch nicht erkannt werden.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Chance: ausreichende öffentliche 
Versorgung 

Ermöglicht Wohnen in Schlierbach 
bis ins hohe Alter mittel 

Erhalt und Sicherstellung einer guten 
öffentlichen Versorgung, stetige Ent-
wicklung 

Risiko: Steigende Sozialkosten Hohe Belastung der Rechnung hoch Frühzeitige Erkennung von Proble-
men, aktive Begleitung 

Risiko: Überalterung der Gesellschaft Starker Anstieg der Pflegeplätze mittel Bereitstellung ausreichender ambu-
lanter Angebote. 

  

Massnahmen und Projekte 

Gesundheit und Soziales Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Planungsbericht Wohnen im Alter  Beginn 10 2022-2023 ER -- 5 0 
Mobiler Palliativ-Care-Dienst Beginn  Ab 2022 ER -- 2 1 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Massnahmen KESB Anz < 7 6 6 6 
Fälle «Wirtschaftliche Sozialhilfe» Anz < 5 0 1 0 
Kostenentwicklung Sozialversicherungen, Relativ zum 
Vorjahr % < 3 6 4 -1 

Fälle Bevorschussung Alimente Anz < 2 1 1 1 
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Entwicklung der Finanzen 
Erfolgsrechnung 

Gesundheit und Soziales Rechnung 
2021 

Festgesetz-
tes Budget 

2022 

Ergänztes 
Budget 2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Saldo Globalbudget 1’077’615 1’066’623 1’066’623 1’087’147 20’524 
Aufwand 1’103’998 1’081’623 1’081’623 1’112’183 20’560 
Ertrag -26’384 -25’000 -25’000 -25’035 -36 
      
Leistungsgruppen      
410 - Gesundheit 174’575 123’515 123’515 161’450 37’935 
Aufwand 175’312 123’515 123’515 161’450 37’935 
Ertrag -737 -- -- -- -- 
411 - Soziales 903’039 943’107 943’107 925’697 -17’411 
Aufwand 928’686 968’107 968’107 950’733 -17’375 
Ertrag -25’647 -25’000 -25’000 -25’035 -36 

  
 

Investitionsrechnung 

Gesundheit und Soziales Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) 254 -- -- -- -- 
Investitionseinnahmen -- -- -- -- -- 
Nettoinvestitionen 254 -- -- -- -- 

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen   
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5 – Bau, Umwelt Wirtschaft  GA Frank Hürzeler 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bau, Umwelt und Wirtschaft 
umfasst die Leistungsgruppen 
- Strassen und Wege, 
- öffentlicher Verkehr, 
- Ver- und Entsorgung, 
- Fliessgewässer, 
- Bau und Raumplanung, 
- Wirtschaft und Gewerbe, 
- Umwelt 
Der Bereich Bau, Umwelt und Wirtschaft gewähr-
leistet die Funktions- und Leistungsfähigkeit der 
kommunalen Strassen und Wege, der kommuna-
len Fliessgewässer sowie der übrigen Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur. Er sorgt für einen zuver-
lässigen baulichen und betrieblichen Unterhalt. Er 
richtet die raumrelevante Entwicklung auf die 
Grundlagen der Gemeindestrategie aus und sorgt 
für einen effizienten Vollzug der Baugesetzge-
bung. Er ist Ansprechpartner und unterstützt Ge-
werbe und Wirtschaft im Rahmen seiner Möglich-
keiten. Im umweltrelevanten Bereich sorgt er für 
den Erhalt einer qualitativ hochstehenden, natürli-
chen Lebensgrundlage und setzt einen Schwer-
punkt auf Nachhaltigkeit. 

 
Bezug zur Gemeindestrategie und Legislatur-
programm 
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Umsetzung Verkehrsstrategie  
- öV als Erfolgsfaktor  
- Fokus Langsamverkehr 
 
 
Lagebeurteilung  
Die Gemeinde kann auf gute Planungsgrundlagen 
in der Raumplanung, im Verkehr und bei den 
Werken zählen. Die pendenten Ortsplanungsrevi-
sionen runden diese Planungen ab und schaffen 
neuen Handlungsspielraum. Um die Selbständig-
keit der Gemeinde und wichtige Elemente der öf-
fentlichen Versorgung zu erhalten ist eine weitere 
Entwicklung notwendig. Vorhandene Planungsbe-
richte geben einen klaren Weg für die Zukunft vor. 
Die Schwerpunkte Langsamverkehr und Nachhal-
tigkeit erhalten mehr Gewicht. 
 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Entwicklung der Gemeinde 
bricht ab 

Überalterung, teure Infrastrukturen, 
Gefährdung Schule, Gefährdung Ver-
sorgung.  

hoch 
Nutzen des Potentials für Innen- 
entwicklung – Entwicklungsstrategie 
fortsetzen 

Chance: Aufwertung der Langsam-
verkehrsachsen 

Stärkung Attraktivität, Reduktion 
Schadstoffimmissionen, mehr Sicher-
heit 

hoch 

Aktualisierung Verkehrsrichtplan, 
Projektebezogene Prüfung der Be-
lange des Langsamverkehrs, sichere 
Schulwege 

  

Massnahmen und Projekte 

Bau, Umwelt und Wirtschaft Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Teilrevision Ortsplanung Abschluss 100 2011-2022 IR 0 15 0 
Gesamtrevision Ortsplanung Läuft 75 2018-2022 IR 6 39 23 
Krumbacherstrasse läuft 700 2020-2022 IR 330 495 495 

Projekt Moosstrasse I Projektie-
rung 50 2022 IR -- 50 1 

Projekt Wetzwil II Planung 800 2022-2024 IR -- 100 10 
  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Preis Abwasser exkl. Mwst. (m3) CHF < 3,5 3.20 3.2 3.2 
Kehrichtgrundgebühr CHF < 70.00 70 70 70 
Beiträge Strukturverbesserungen % 20 - 40% 40 40 40 
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5 – Bau, Umwelt Wirtschaft  GA Frank Hürzeler 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Bau, Umwelt und Wirtschaft 
umfasst die Leistungsgruppen 
- Strassen und Wege, 
- öffentlicher Verkehr, 
- Ver- und Entsorgung, 
- Fliessgewässer, 
- Bau und Raumplanung, 
- Wirtschaft und Gewerbe, 
- Umwelt 
Der Bereich Bau, Umwelt und Wirtschaft gewähr-
leistet die Funktions- und Leistungsfähigkeit der 
kommunalen Strassen und Wege, der kommuna-
len Fliessgewässer sowie der übrigen Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur. Er sorgt für einen zuver-
lässigen baulichen und betrieblichen Unterhalt. Er 
richtet die raumrelevante Entwicklung auf die 
Grundlagen der Gemeindestrategie aus und sorgt 
für einen effizienten Vollzug der Baugesetzge-
bung. Er ist Ansprechpartner und unterstützt Ge-
werbe und Wirtschaft im Rahmen seiner Möglich-
keiten. Im umweltrelevanten Bereich sorgt er für 
den Erhalt einer qualitativ hochstehenden, natürli-
chen Lebensgrundlage und setzt einen Schwer-
punkt auf Nachhaltigkeit. 

 
Bezug zur Gemeindestrategie und Legislatur-
programm 
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Umsetzung Verkehrsstrategie  
- öV als Erfolgsfaktor  
- Fokus Langsamverkehr 
 
 
Lagebeurteilung  
Die Gemeinde kann auf gute Planungsgrundlagen 
in der Raumplanung, im Verkehr und bei den 
Werken zählen. Die pendenten Ortsplanungsrevi-
sionen runden diese Planungen ab und schaffen 
neuen Handlungsspielraum. Um die Selbständig-
keit der Gemeinde und wichtige Elemente der öf-
fentlichen Versorgung zu erhalten ist eine weitere 
Entwicklung notwendig. Vorhandene Planungsbe-
richte geben einen klaren Weg für die Zukunft vor. 
Die Schwerpunkte Langsamverkehr und Nachhal-
tigkeit erhalten mehr Gewicht. 
 

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Entwicklung der Gemeinde 
bricht ab 

Überalterung, teure Infrastrukturen, 
Gefährdung Schule, Gefährdung Ver-
sorgung.  

hoch 
Nutzen des Potentials für Innen- 
entwicklung – Entwicklungsstrategie 
fortsetzen 

Chance: Aufwertung der Langsam-
verkehrsachsen 

Stärkung Attraktivität, Reduktion 
Schadstoffimmissionen, mehr Sicher-
heit 

hoch 

Aktualisierung Verkehrsrichtplan, 
Projektebezogene Prüfung der Be-
lange des Langsamverkehrs, sichere 
Schulwege 

  

Massnahmen und Projekte 

Bau, Umwelt und Wirtschaft Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Teilrevision Ortsplanung Abschluss 100 2011-2022 IR 0 15 0 
Gesamtrevision Ortsplanung Läuft 75 2018-2022 IR 6 39 23 
Krumbacherstrasse läuft 700 2020-2022 IR 330 495 495 

Projekt Moosstrasse I Projektie-
rung 50 2022 IR -- 50 1 

Projekt Wetzwil II Planung 800 2022-2024 IR -- 100 10 
  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Preis Abwasser exkl. Mwst. (m3) CHF < 3,5 3.20 3.2 3.2 
Kehrichtgrundgebühr CHF < 70.00 70 70 70 
Beiträge Strukturverbesserungen % 20 - 40% 40 40 40 
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Entwicklung der Finanzen 
Erfolgsrechnung 

Bau, Umwelt und Wirtschaft Rechnung 2021 Festgesetztes 
Budget 2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Saldo Globalbudget 352’964 314’015 314’015 298’972 -15’043 
Aufwand 780’308 690’343 690’343 683’551 -6’792 
Ertrag -427’343 -376’328 -376’328 -384’579 -8’251 
Leistungsgruppen      
510 - Strassen und Wege 157’161 153’632 153’632 134’215 -19’417 
Aufwand 163’623 156’032 156’032 134’960 -21’072 
Ertrag -6’463 -2’400 -2’400 -745 1’655 
511 - öffentlicher Verkehr 84’496 73’885 73’885 85’808 11’923 
Aufwand 84’496 73’885 73’885 85’808 11’923 
Ertrag -- -- -- -- --  
512 - Ver- und Entsorgung -11’396 -17’422 -17’422 -32’121 -14’699 
Aufwand 321’629 268’666 268’666 272’862 4’197 
Ertrag -333’025 -286’088 -286’088 -304’984 -18’896 
513 - Fliessgewässer -3’928 -3’844 -3’844 -4’015 -171 
Aufwand 1’072 1’155 1’155 984 -171 
Ertrag -5’000 -5’000 -5’000 -5’000 0 
514 - Bau und Raumplanung 75’039 56’111 56’111 62’881 6’770 
Aufwand 139’862 121’111 121’111 112’950 -8’161 
Ertrag -64’823 -65’000 -65’000 -50’069 14’931 
515 - Wirtschaft und Gewerbe 24’395 34’218 34’218 36’117 1’900 
Aufwand 24’395 34’218 34’218 36’117 1’900 
516 - Umwelt 27’198 17’434 17’434 16’085 -1’348 
Aufwand 45’230 35’274 35’274 39’866 4’592 
Ertrag -18’032 -17’840 -17’840 -23’780 -5’941 

  
 

Investitionsrechnung 

Bau, Umwelt und Wirtschaft Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) 371’086 323’000 618’434 606’681 -11’753 
Investitionseinnahmen -53’797 -50’000 -50’000 -16’536 -33’464 
Nettoinvestitionen 317’289 273’000 568’434 590’145 21’711 

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen   
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6 – Finanzen  GA Frank Hürzeler 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Finanzen umfasst die Leis-
tungsgruppen  
- Steuern  
- Finanzen  
Der Bereich Finanzen organisiert und betreibt das 
kommunale Rechnungswesen und sorgt für die 
Erarbeitung transparenter und klarer Entschei-
dungsgrundlagen für die Gemeindeversammlung 
und den Gemeinderat. Er sorgt für ein fristgerech-
tes Zahlungswesen und managt die Risiken im 
Rahmen eines umfassenden internen Controlling-
systems. Er organisiert die Steuerveranlagung 
und den Steuerbezug verschiedener Steuern und 
sorgt für eine kompetente und rasche Bearbeitung 
der Kundenanliegen im Fiskal- und Gebührenbe-
reich.  

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  

- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-
nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Attraktiver Standort - Wettbewerbsfähige Finanz- 
und Steuerpolitik  

- Digitalisierung des Rechnungswesens  
 
Lagebeurteilung  
Die Finanzstrategie der Gemeinde funktioniert 
gut. Die Schulden aus der Umsetzung der Immo-
bilienstrategie konnten zu einem grossen Teil ab-
gebaut werden. In Zukunft stehen die Umsetzung 
der Verkehrsstrategie sowie eine Aktualisierung 
der Schulraumplanung im Vordergrund. Selbstre-
gulierende Systeme wie die Schuldenbremse ga-
rantieren die gleichgewichtige finanzielle Entwick-
lung. Die Anpassungen bei den kantonalen Ver-
schuldungskennzahlen ermöglichen der Ge-
meinde, diese bald wieder einzuhalten. Die über-
geordneten Entwicklungen (z.B. Wirkungsbericht 
AFR 18) müssen detailliert im Auge behalten wer-
den.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Chance: Investitionsbedarf lässt Ver-
schuldung wieder ansteigen 

Sparpakete in der Erfolgsrechnung, 
Fehlender Unterhalt, Erhöhung Steu-
erfuss 

mittel Vorausschauende Finanzplanung, 
Priorisierung, Schuldenbremse 

Chance: Digitalisierung führt zu effizi-
enterer Administration Günstigere Buchhaltung hoch Ausnützung digitaler Wandel (z.B. 

automatische Verbuchung) 
  

Massnahmen und Projekte 

Finanzen Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Rechenschaftsbericht HRM 2 Abschluss 5 2023 ER -- -- 1 
Analyse AFR 18/ 
Revision Finanzausgleich Abschluss 5 2022-2023 ER -- -- 1 

Auswirkungen neue Schatzungsme-
thode Beginn 5 2022-2025 ER -- 5 -- 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Nutzer E-Rechnung Anz > 50 118 110 124 
Anteil Mahnungen % < 1% 4.23 7 3.9 
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6 – Finanzen  GA Frank Hürzeler 

 

Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Finanzen umfasst die Leis-
tungsgruppen  
- Steuern  
- Finanzen  
Der Bereich Finanzen organisiert und betreibt das 
kommunale Rechnungswesen und sorgt für die 
Erarbeitung transparenter und klarer Entschei-
dungsgrundlagen für die Gemeindeversammlung 
und den Gemeinderat. Er sorgt für ein fristgerech-
tes Zahlungswesen und managt die Risiken im 
Rahmen eines umfassenden internen Controlling-
systems. Er organisiert die Steuerveranlagung 
und den Steuerbezug verschiedener Steuern und 
sorgt für eine kompetente und rasche Bearbeitung 
der Kundenanliegen im Fiskal- und Gebührenbe-
reich.  

Bezug zur Gemeindestrategie und  
Legislaturprogramm  
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit.  

- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-
nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Attraktiver Standort - Wettbewerbsfähige Finanz- 
und Steuerpolitik  

- Digitalisierung des Rechnungswesens  
 
Lagebeurteilung  
Die Finanzstrategie der Gemeinde funktioniert 
gut. Die Schulden aus der Umsetzung der Immo-
bilienstrategie konnten zu einem grossen Teil ab-
gebaut werden. In Zukunft stehen die Umsetzung 
der Verkehrsstrategie sowie eine Aktualisierung 
der Schulraumplanung im Vordergrund. Selbstre-
gulierende Systeme wie die Schuldenbremse ga-
rantieren die gleichgewichtige finanzielle Entwick-
lung. Die Anpassungen bei den kantonalen Ver-
schuldungskennzahlen ermöglichen der Ge-
meinde, diese bald wieder einzuhalten. Die über-
geordneten Entwicklungen (z.B. Wirkungsbericht 
AFR 18) müssen detailliert im Auge behalten wer-
den.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Chance: Investitionsbedarf lässt Ver-
schuldung wieder ansteigen 

Sparpakete in der Erfolgsrechnung, 
Fehlender Unterhalt, Erhöhung Steu-
erfuss 

mittel Vorausschauende Finanzplanung, 
Priorisierung, Schuldenbremse 

Chance: Digitalisierung führt zu effizi-
enterer Administration Günstigere Buchhaltung hoch Ausnützung digitaler Wandel (z.B. 

automatische Verbuchung) 
  

Massnahmen und Projekte 

Finanzen Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Rechenschaftsbericht HRM 2 Abschluss 5 2023 ER -- -- 1 
Analyse AFR 18/ 
Revision Finanzausgleich Abschluss 5 2022-2023 ER -- -- 1 

Auswirkungen neue Schatzungsme-
thode Beginn 5 2022-2025 ER -- 5 -- 

 
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Nutzer E-Rechnung Anz > 50 118 110 124 
Anteil Mahnungen % < 1% 4.23 7 3.9 
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Entwicklung der Finanzen 
Erfolgsrechnung 

Finanzen Rechnung 2021 Festgesetztes 
Budget 2022 

Ergänztes 
Budget 2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Saldo Globalbudget -3’051’137 -3’022’045 -3’022’045 -3’568’689 -546’644 
Aufwand 173’411 202’514 202’514 358’503 155’989 
Ertrag -3’224’548 -3’224’560 -3’224’560 -3’927’193 -702’633 
      
Leistungsgruppen      
610 - Steuern -2’111’880 -2’202’725 -2’202’725 -2’370’150 -167’424 
Aufwand 98’848 90’514 90’514 122’923 32’409 
Ertrag -2’210’729 -2’293’240 -2’293’240 -2’493’073 -199’834 
611 - Finanzen -939’257 -819’320 -819’320 -1'198’539 -379’219 
Aufwand 74’562 112’000 112’000 235’580 123’580 
Ertrag -1’013’819 -931’320 -931’320 -1’434’119 -502’800 

  
 

Investitionsrechnung 

Finanzen Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) -- -- -- -- --  
Investitionseinnahmen -- -- -- -- --  
Nettoinvestitionen -- -- -- -- --  

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen   
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7 – Immobilien  GA Frank Hürzeler 

 

 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst die 
Leistungsgruppen 
- Schulliegenschaften, 
- übrige Liegenschaften  
Der Bereich Immobilien plant, projektiert, erstellt 
und betreibt sämtliche Hochbauten der Ge-
meinde. Er sichert die optimale Nutzung der eige-
nen und zugemieteten Bauten im Rahmen der be-
reichsübergreifenden Immobilienstrategie. Er ver-
tritt die Eigentümerinteressen der Gemeinde. Er 
richtet die Hochbauten im Rahmen der finanziel-
len Vorgaben auf den Kundennutzen, die gleich-
gewichtige Entwicklung der Gemeinde und den 
Erhalt ökonomischer, gesellschaftlicher und kultu-
reller Werte aus. Er leistet einen wesentlichen 
Beitrag an die Erreichung der CO2-Ziele (netto 
null 2050) 

 
 
 
 

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislatur-
programm 
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Nachhaltige, energiesparende Bauweise  
- Bedarfsgerechtes, bezahlbares Raumangebot  
 
Lagebeurteilung  
Mit der Umsetzung der Immobilienstrategie hat 
die Gemeinde wesentliche Teile ihres Portfolios 
auf eine zukunftsgerichtete Basis gestellt. Mit der 
Umsetzung des Massnahmenplans Energiestadt 
soll der Gebäudepark energetisch aufgewertet 
werden. Die Zielvorgabe lautet netto null bis 2050. 
Der hohe Raumdruck bei den Tagesstrukturen ist 
prioritär zu entschärfen. Ab 2023 ist eine Erweite-
rung der Schulanlage vorgesehen. Die Räume der 
Gemeindeverwaltung funktionieren einwandfrei.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Energetisch schlechte Schul-
anlagen 

Hohe Betriebskosten, hohe Investitio-
nen mittel Umsetzung Massnahmenplan Ener-

giestadt 
Risiko: Schwankende Immobilien-
werte im Finanzvermögen 

Erfolgswirksame Belastung verfrem-
det Ergebnis klein Konzentration auf betriebliches Er-

gebnis 
  

Massnahmen und Projekte 

Immobilien Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Aufnahme Hochbauten Abschluss - 2022 ER -- 5 -- 
Ausbau Schulraum Start 2035 2023f. IR -- 212 212 
Analyse Auswirkungen Pandemie Beginn - 2022 ER -- 5 1 
Verwertung Parzelle Nr. 92 Läuft -- 2021ff. ER -- -- -- 

  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Energieeffizienz Gebäude Anteil < B Anz < 1 1 1 1 
Kosten /m2 CHF < 8 7 7 7 
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7 – Immobilien  GA Frank Hürzeler 

 

 
Leistungsauftrag* 
Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst die 
Leistungsgruppen 
- Schulliegenschaften, 
- übrige Liegenschaften  
Der Bereich Immobilien plant, projektiert, erstellt 
und betreibt sämtliche Hochbauten der Ge-
meinde. Er sichert die optimale Nutzung der eige-
nen und zugemieteten Bauten im Rahmen der be-
reichsübergreifenden Immobilienstrategie. Er ver-
tritt die Eigentümerinteressen der Gemeinde. Er 
richtet die Hochbauten im Rahmen der finanziel-
len Vorgaben auf den Kundennutzen, die gleich-
gewichtige Entwicklung der Gemeinde und den 
Erhalt ökonomischer, gesellschaftlicher und kultu-
reller Werte aus. Er leistet einen wesentlichen 
Beitrag an die Erreichung der CO2-Ziele (netto 
null 2050) 

 
 
 
 

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislatur-
programm 
- Schlierbach steht für Eigenständigkeit, Eigenver-

antwortlichkeit und Nachhaltigkeit  
- attraktive, selbstbewusste, digitale, klimascho-

nende, soziale und wettbewerbsfähige Wohnge-
meinde  

- Nachhaltige, energiesparende Bauweise  
- Bedarfsgerechtes, bezahlbares Raumangebot  
 
Lagebeurteilung  
Mit der Umsetzung der Immobilienstrategie hat 
die Gemeinde wesentliche Teile ihres Portfolios 
auf eine zukunftsgerichtete Basis gestellt. Mit der 
Umsetzung des Massnahmenplans Energiestadt 
soll der Gebäudepark energetisch aufgewertet 
werden. Die Zielvorgabe lautet netto null bis 2050. 
Der hohe Raumdruck bei den Tagesstrukturen ist 
prioritär zu entschärfen. Ab 2023 ist eine Erweite-
rung der Schulanlage vorgesehen. Die Räume der 
Gemeindeverwaltung funktionieren einwandfrei.

 

Chancen / Risikenbetrachtung 
Chance / Risiko Mögliche Folgen Priorität Massnahmen 
Risiko: Energetisch schlechte Schul-
anlagen 

Hohe Betriebskosten, hohe Investitio-
nen mittel Umsetzung Massnahmenplan Ener-

giestadt 
Risiko: Schwankende Immobilien-
werte im Finanzvermögen 

Erfolgswirksame Belastung verfrem-
det Ergebnis klein Konzentration auf betriebliches Er-

gebnis 
  

Massnahmen und Projekte 

Immobilien Status 
Kosten 
Total 

(in Tsd) 
Zeitraum ER/IR R 2021 B 2022 R 2022 

Aufnahme Hochbauten Abschluss - 2022 ER -- 5 -- 
Ausbau Schulraum Start 2035 2023f. IR -- 212 212 
Analyse Auswirkungen Pandemie Beginn - 2022 ER -- 5 1 
Verwertung Parzelle Nr. 92 Läuft -- 2021ff. ER -- -- -- 

  
Messgrössen 

Messgrösse Art Zielgrösse R 2021 B 2022 R 2022 

Energieeffizienz Gebäude Anteil < B Anz < 1 1 1 1 
Kosten /m2 CHF < 8 7 7 7 
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Entwicklung der Finanzen 
Erfolgsrechnung 

Immobilien Rechnung 2021 Festgesetztes 
Budget 2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Saldo Globalbudget 0 0 0 0                  0  
Aufwand 398’875 399’234 399’234 420’798 21’564 
Ertrag -398’875 -399’234 -399’234 -420’798 -21’564 
      
Leistungsgruppen      
710 - Schulliegenschaften 0 0 0 0 0  
Aufwand 322’808 335’754 335’754 345’847 10’093 
Ertrag -322’808 -335’754 -335’754 -345’847 10’093 
711 - übrige Liegenschaften 0 0 0 0 0  
Aufwand 76’067 63’480 63’480 74’950 11’471 
Ertrag -76’067 -63’480 -63’480 -74’950 -11’471 

  
 

Investitionsrechnung 

Immobilien Rechnung 
2021 

Festge-
setztes 
Budget 
2022 

Ergänztes 
Budget 
2022 

Rechnung 
2022 Abweichung 

Investitionsausgaben (Brutto) -- -- 212’711 212’711                 0 
Investitionseinnahmen -- -- -- -- -- 
Nettoinvestitionen -- -- 212’711 212’711                0 

  
  

Erläuterungen 
 
siehe Kapitel 1.4 Abweichungen
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Genehmigung von Kreditüberschreitungen 
(gemäss § 15 Abs. 3 FHGG) 
 
Gemäss § 15 FHGG gilt: 
 
1 Der Gemeinderat kann in folgenden Fällen eine Kreditüberschreitung bewilligen: 

a. wenn das Bundesrecht, ein kantonales Gesetz, ein kommunales Reglement oder ein rechtskräftiger 
Entscheid eines Gerichtes eine Ausgabe unmittelbar vorschreiben, 

b. bei dringlichen Vorhaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wenn der Aufschub für die Ge-
meinde nachteilige Folgen hätte, 

c. für durchlaufende Beiträge, 

d. für Abschreibungen und Wertberichtigungen nach § 58. 

2 Die Kreditüberschreitung ist nur zulässig, wenn eine Kompensation innerhalb des bewilligten Budgetkredi-
tes unverhältnismässig wäre.  

3 Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament mit dem Jahresbericht 
zur Genehmigung zu unterbreiten. 

 
Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat im Jahr 2022 folgende Kreditüberschreitungen bewilligt:  
 

Bereich Bildung 

Erfolgsrechnung  
31.12.2022 2310.3612.00 Beiträge Oberstufe Gde. Triengen Fr.  136'738.35 
 
Bereich Sicherheit und Recht 

Erfolgsrechnung  
31.12.2022 1610.3300.00 Abschreibung Schiessanlage Fr.  4'566.00 
 
Bereich Gesundheit und Soziales   

Erfolgsrechnung 
31.12.2022 4150.3632.00 Restfinanzierung Langzeitpflege Fr.  23'648.65 
 

 

 

 

6231 Schlierbach, 16. März 2023 
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Genehmigung von Kreditüberschreitungen 
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6231 Schlierbach, 16. März 2023 
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Kenntnisnahme Kreditübertragungen 
(gemäss § 16 Abs. 2 FHGG) 
 
 
 
Gemäss § 16 FHGG gilt: 

1 Kann ein im Budget ausgewiesenes Vorhaben innerhalb der Rechnungsperiode nicht abgeschlossen wer-
den, können die im Budgetkredit dafür eingestellten, noch nicht beanspruchten Mittel auf die neue Rechnung 
übertragen werden. 

2 Bestand und Veränderungen von Kreditübertragungen werden den Stimmberechtigten oder dem Gemein-
deparlament im Jahresbericht zur Kenntnis gebracht. 

3 Übertragene Kredite dürfen nur für das ursprünglich vorgesehene Vorhaben verwendet werden. Wird die-
ses mit anderen Mitteln finanziert oder nicht weiterverfolgt, verfallen sie. 

 

Folgende Kreditübertragungen auf das Rechnungsjahr 2023 wurden vorgenommen:  
 
 
Konto: 2120.00 / 3109.00  
Vorhaben: Anschaffungen/Unterhalt gemäss Budget Schule  
Betrag: Fr. 17'301.80 
 
Konto: 0220.50 / 5200.00  
Vorhaben: Digitalisierung  
Betrag: Fr. 40'000.00 
 
Konto: 2120.00 / 5040.00  
Vorhaben: Schulliegenschaften Hochbauten (Treppe Schulhaus)  
Betrag: Fr. 30'000.00 
 
Konto: 2170.50 / 5040.00  
Vorhaben: Schulliegenschaften Hochbauten (Schulraumerweiterung)  
Betrag: Fr. 287'288.15 
 
Konto: 7900.00 / 5290.00  
Vorhaben: Raumordnung übrige immaterielle Anlagen (Ortsplanung)  
Betrag: Fr. 28’600.95 
 
 
 
6231 Schlierbach, 16. März 2023 
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Berichterstattung über das Beitragscontrolling und die Erfüllung der 
Leistungsvereinbarungen  
(gemäss § 31 FHGG) 
 
 
Gemäss §§ 30 und 31 FHGG gilt: 

§ 30 Leistungsvereinbarung 

 1 Wird die Erfüllung kommunaler Aufgaben Personen oder Organisationen ausserhalb der Verwaltung über-
tragen, schliesst die zuständige Stelle mit ihnen eine Leistungsvereinbarung ab.  

2 Die Leistungsvereinbarung regelt insbesondere  

a. die zu erfüllenden Aufgaben,  

b. die Qualität und das Ausmass der Aufgabenerfüllung,  

c. die Abgeltung unter dem Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Budgetkredits durch die Stimmbe-
rechtigten oder das Parlament,  

d. die Berichterstattung. 

 
§ 31  Berichterstattung 

1 Die Berichterstattung über das Beitragscontrolling und die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen erfolgt 
im Jahresbericht gemäss § 17. 

Der Gemeinderat berichtet wie folgt:  

Die Gemeinde Schlierbach führt seit Jahren ein sehr ausgeprägtes Internes Kontrollsystem (IKS). In diesem 
Rahmen werden die Strategie, die Finanzen, die Aufgabenbereiche, die Projekte, die Aufbau- und Ablaufor-
ganisation sowie die Gesamtleistung einem Controlling-Prozess unterzogen. Im Rahmen des neuen Finanz-
haushaltsgesetzes für Gemeinden (FHGG) musste das Konzept um die Themen Beteiligungen und Beiträge 
ergänzt werden. Ausserdem ist das IKS in ein umfassenderes Risikomanagement zu integrieren (§ 24 
FHGG). Abschliessend ist auch ein Qualitätsmanagement aufzubauen (§ 23 FHGG).  

Das IKS ist in Betrieb und funktioniert einwandfrei. Es wurde gemäss Gesetz mit einem Risikomanagement 
und einem Qualitätsmanagement ergänzt. Im Rahmen der klassischen Controlling-Aufgaben Planen, Ent-
scheiden, Koordinieren, Steuern, Messen, Überwachen, Kontrollieren und Dokumentieren können Fehlent-
wicklungen früh erkannt und Gegenmassnahmen eingeleitet werden. Dieser Prozess gilt auch für die Bei-
träge.  

Im Rahmen der regelmässigen Überprüfung der Leistungsvereinbarungen konnte festgestellt werden, dass 
die Leistungsvereinbarungen eingehalten wurden und die geleisteten Beiträge gerechtfertigt waren. Notwen-
dige Nachbesserungen wurden eingefordert und/oder entsprechende Verhandlungen laufen noch. Bei eini-
gen Leistungserbringern ist die Erarbeitung der Leistungsvereinbarung pendent. Ebenfalls pendent ist die 
Erarbeitung eines Verzeichnisses aller Leistungsvereinbarungen. Dieses soll bis Sommer 2023 vorliegen.  

Darüber hinaus sind keine Leistungsvereinbarungen vorhanden, zu denen sich im Rahmen dieser Bericht-
erstattung eine Information der Gemeindeversammlung rechtfertigen würde. 

6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022  
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6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022  
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Abweichungen von den Rechnungslegungsgrundsätzen infolge über-
geordneter Gesetzgebung 

(gemäss § 53 Abs. 1 lit. a FHGG) 
 
 
 
Es bestehen keine Abweichungen zu den Rechnungslegungsgrundsätzen infolge übergeordneter Gesetz-
gebung.  
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
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Rechnungslegungsgrundsätze 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. b FHGG) 
 
 
 
Die Rechnungslegungsgrundsätze der Gemeinde Schlierbach basieren auf den Grundsätzen der Verständ-
lichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Bruttodarstel-
lung, der Stetigkeit und der Periodengerechtigkeit (§44 FHGG). 
 
Der Grundsatz der Verständlichkeit stellt sicher, dass die Informationen der Rechnungslegung verständlich 
und nachvollziehbar sind. Die Lesenden erhalten rasch einen Überblick über die finanzielle Lage der Ge-
meinde Schlierbach. Auf komplexe Erklärungen wird, wo möglich, verzichtet. Wesentliche Informationen 
werden jedoch nie weggelassen.  
 
Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit werden sämtliche Informationen offengelegt, die einen Adressan-
ten in der Entscheidungsfindung beeinflussen können. Über die Wesentlichkeit wird somit immer im kon-
kreten Kontext entschieden. 
 
Nach dem Grundsatz der Zuverlässigkeit sind die veröffentlichten Informationen verlässlich. Sie enthalten 
keine wesentlichen Fehler, Verzerrungen oder Manipulationen. Aus dem Aspekt der Zuverlässigkeit wer-
den folgende Prinzipien abgeleitet: 
 
• Glaubwürdige Darstellung und wirtschaftliche Betrachtungsweise. Alle Geschäftsvorfälle und Transakti-

onen werden nach ihrem sachlichen Gehalt und wirtschaftlichen Charakter erfasst und dargestellt. Das 
Prinzip der glaubwürdigen Darstellung und wirtschaftlichen Betrachtungsweise kann im Einzelfall bedin-
gen, dass ein Betrag geschätzt wird. Alle Schätzungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. 
Für die Schätzungen werden alle verfügbaren Informationen adäquat genutzt sowie professionelle und 
wirtschaftliche Methoden angewendet. Die Schätzungen werden vollständig dokumentiert und kontinu-
ierlich angewendet, und ihre Nachvollziehbarkeit ist gewährleistet. 
 

• Willkürfreiheit. Es fliessen keine willkürlichen und manipulierten Wertschätzungen und Darstellungen in 
die Jahresrechnung ein. Der Abschluss wird unter dem Grundsatz der Objektivität erstellt. 

 
• Vorsicht. Bei der Beurteilung (Bewertung) von Positionen können nicht vermeidbare Unsicherheiten auf-

treten. In diesen Fällen wird ein vorsichtig ermittelter Wert bilanziert. Die Aktiven werden nicht überbe-
wertet, die Passiven nicht unterbewertet. Es werden keine stillen Reserven gebildet. 

 
• Vollständigkeit. Die Jahresrechnung wird unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit und des Kosten-

Nutzen-Verhältnisses vollständig ausgewiesen. Relevant sind die einzelnen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsrichtlinien, die in den §§ 56 und 57 FHGG aufgeführt sind. 

 
Die Vergleichbarkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der Rechnungslegung und Budge-
tierung wie auch die Strukturen des Jahresberichtes über einen längeren Zeitraum beibehalten werden und 
damit vergleichbar sind. Die Struktur der Darstellung im Jahresbericht wird nur bei dauerhaften und we-
sentlichen Aufgabenänderungen oder bei Änderungen der gesetzlichen Grundlagen geändert. 
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Rechnungslegungsgrundsätze 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. b FHGG) 
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Nutzen-Verhältnisses vollständig ausgewiesen. Relevant sind die einzelnen Bilanzierungs- und Bewer-
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tierung wie auch die Strukturen des Jahresberichtes über einen längeren Zeitraum beibehalten werden und 
damit vergleichbar sind. Die Struktur der Darstellung im Jahresbericht wird nur bei dauerhaften und we-
sentlichen Aufgabenänderungen oder bei Änderungen der gesetzlichen Grundlagen geändert. 
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Bei der Rechnungslegung wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeiten der Einheiten der Gemeinde 
Schlierbach fortbestehen. Somit ist die Bilanzierung grundsätzlich zu Fortführungswerten und nicht zu Ver-
äusserungswerten vorzunehmen. Ist die Fortführung von Einheiten nicht gewährleistet, müssen die Bilanz-
werte entsprechend der neuen Ausgangslage angepasst werden. 
 
Dem Grundsatz der Bruttodarstellung wird entsprochen, wenn Aktiven und Passiven sowie Aufwände und 
Erträge nicht miteinander verrechnet werden. Ursächlich zusammengehörende Posten (wie Wertberichti-
gungen auf Vermögenswerten oder Wertberichtigungen auf Forderungen) unterliegen nicht der Bruttodar-
stellung, da in der Rechnungslegung deren wirtschaftlicher Gehalt dargestellt wird. 
 
Nach dem Grundsatz der Stetigkeit erfolgt die Rechnungslegung zu den gleichen Grundsätzen wie in der 
Vorperiode. Abweichungen infolge Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder von Fehlern in der Vergan-
genheit sind offenzulegen.  
 
Nach dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit umfasst das Rechnungsjahr ein Kalenderjahr. Somit wer-
den alle Aufwände und Erträge in der Periode (Kalenderjahr) erfasst, in der sie verursacht wurden. Wenn 
der Wechsel von einer Rechnungsperiode zur anderen innerhalb eines Geschäftsvorfalles liegt, werden 
entsprechende Massnahmen zur Periodisierung der Werteflüsse getroffen (Rechnungsabgrenzungen). 
 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Vermögensteile werden aktiviert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre 
Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert zuverlässig ermittelt werden kann. 
Verpflichtungen werden passiviert, wenn ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ein Mittel-
abfluss zu ihrer Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist und dessen Höhe geschätzt werden kann (§ 56 
FHGG). 
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwaltungsvermö-
gens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrs-
wert bilanziert (§ 57 FHGG). 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
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Anlagespiegel 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. c FHGG) 
 
 
 
Anlagen des Finanzvermögens: 
siehe separate Liste 
 
Anlagen des Verwaltungsvermögens: 
siehe separate Liste 
 
Rückstellungen: 
Keine 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
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Anlagespiegel 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. c FHGG) 
 
 
 
Anlagen des Finanzvermögens: 
siehe separate Liste 
 
Anlagen des Verwaltungsvermögens: 
siehe separate Liste 
 
Rückstellungen: 
Keine 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
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Anlagespiegel Finanzvermögen 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. c FHGG) 
    
    

 31.12.2021 Zugänge Abgänge 31.12.2022 
1070 Aktien und Anteilscheine     
     
Anteilscheine Dorfladen 19’000.00   19’000.00 
Anteilscheine GWD Diegenstal 1’000.00   1’000.00 

     
Total Aktien und Anteilscheine 20’000.00     20’000.00 

     
1071 Verzinsliche Anlagen     
     
Darlehen Dorfladen GmbH 1’225’549.50  14’500.00 1’211’049.50 
Gemeindeverband Seeblick 2’071.90  690.65 1’381.25 

     

Total Verzinsliche Anlagen 1’227’621.40     1’212’430.75 
     

1072 Langfristige Forderungen     
     
Bedingte Infrastrukturbeiträge Private 52'467.40   52’467.40 

     

Total langfristige Forderungen 52’467.40     52’467.40 
     

1080 Grundstücke Finanzvermögen     
     
Vorleistungen Parzelle Nr.211, Oberegg 288’590.00   288’590.00 
Parzelle Nr. 487, Stägmatte 401’200.00 176'600.00  577’800.00 
Wohnung Schulhaus 336’000.00   336’000.00 
Parkplätze Stägmatte 48’000.00   48’000.00 
Parzelle Nr. 92, Oberdorf 563’400.00 187'800.00  751’200.00 
Ehemaliger Kommandoposten 14’400.00   14’400.00 
Parzelle Nr. 141 PP Ost, Dorf 269’550.00 89'850.00  359’400.00 
Parzelle Nr. 140 PP West, Dorf 127’800.00 42'600.00  170’400.00 
Ausnützung Parzelle Nr. 96, Oberdorf 116’402.00    116'402.00 0.00 

     

Total Sachanlagen 2’165’342.00     2’545’790.00 
     

     

Total Anlagen Finanzvermögen 3’465'430.80 496’850.00 131’592.65 3’830’688.15 
    

    
Schlierbach, 31. Dezember 2022     
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Rückstellungsspiegel 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. c FHGG) 
 
 

Per 31.12.2022 weist die Gemeinde Schlierbach keine Rückstellungen auf.   

 

 
 
Bedingungen für die Bilanzierung einer Rückstellung: 
 
a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, 
b. ein Mittelabfluss zu ihrer Erfüllung sicher oder wahrscheinlich ist und 
c. die Höhe des Mittelabflusses geschätzt werden kann. 
 
Beurteilung:  
 
a. Die Rückstellung betrifft das Jahr 2020 
b. Der Rückstellungsbedarf ergibt sich aus einem Gerichtsurteil, welches den Bund zu einer Nach-

forderung veranlassen wird.  
c. Die Höhe der Rückstellung richtet sich nach den Angaben des Kantons.   
 
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
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Eventualverpflichtungen 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. e FHGG) 
 
 
 
Per 31.12.2022 weist die Gemeinde Schlierbach keine Eventualverpflichtungen auf.  
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage sowie der finanziellen Risiken der Gemeinde von Bedeutung sind 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. f FHGG) 
 
 
 
Siehe Botschaftstext 
 
 
6231 Schlierbach, 16. März 2023 
 



Seite 51

 

 
 

 
 50 

 
 
 
 
Eventualverpflichtungen 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. e FHGG) 
 
 
 
Per 31.12.2022 weist die Gemeinde Schlierbach keine Eventualverpflichtungen auf.  
 
 
6231 Schlierbach, 31. Dezember 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage sowie der finanziellen Risiken der Gemeinde von Bedeutung sind 
(gemäss § 53 Abs. 1 lit. f FHGG) 
 
 
 
Siehe Botschaftstext 
 
 
6231 Schlierbach, 16. März 2023 
 

 

  
  

51
 

Ei
ge

nk
ap

ita
ln

ac
hw

ei
s 

 
 

 
 

 
An

ha
ng

 z
ur

 J
ah

re
sr

ec
hn

un
g 

na
ch

 §
 5

3 
lit

. g
. F

H
G

G
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
em

ei
nd

e 
Sc

hl
ie

rb
ac

h 
 

 
 

 
R

ec
hn

un
gs

ja
hr

 
20

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

An
fa

ng
sb

es
ta

nd
 

Ei
nl

ag
en

 / 
En

tn
ah

m
en

 
EK

 v
or

 A
bs

ch
lu

ss
 

Ja
hr

es
er

ge
bn

is
 

(G
ew

in
n 

- /
 V

er
lu

st
 +

) 
Ve

rb
uc

hu
ng

 J
ah

re
s-

er
ge

bn
is

 / 
U

m
bu

-
ch

un
ge

n 
EK

 

En
db

es
ta

nd
 

Ei
ge

nk
ap

ita
l 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

29
0 

Sp
ez

ia
lfi

na
nz

ie
ru

ng
en

 im
 E

ig
en

ka
pi

ta
l 

   
   

   
   

 3
88

’2
31

  
   

   
   

   
   

38
’2

38
  

 
 

   
   

   
   

 4
26

’4
69

  
29

1 
Fo

nd
s 

im
 E

ig
en

ka
pi

ta
l 

   
   

   
   

   
72

’4
27

  
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 
 

   
   

   
   

   
74

’4
27

  
29

5 
Au

fw
er

tu
ng

sr
es

er
ve

 
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

   
   

   
   

   
   

   
   

-  
 

 
   

   
   

   
   

   
   

  -
  

29
8 

Ü
br

ig
es

 E
ig

en
ka

pi
ta

l 
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

   
   

   
   

   
   

   
  -

  

29
9 

Bi
la

nz
üb

er
sc

hu
ss

 / 
-fe

hl
be

tra
g 

 
 

 
 

  

29
90

 
Ja

hr
es

er
ge

bn
is

 
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 
   

   
   

   
   

 4
90

’6
98

  
   

   
   

   
   

   
(4

90
’6

98
) 

   
   

   
   

   
   

   
  -

  
29

99
 

Ku
m

ul
ie

rte
 E

rg
eb

ni
ss

e 
de

r V
or

ja
hr

e 
   

   
   

  2
’2

85
’4

97
  

 
 

   
   

   
   

   
   

 4
90

’6
98

  
   

   
   

 2
’7

76
’1

95
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

To
ta

l E
ig

en
ka

pi
ta

l 
   

   
   

 2
’7

46
’1

55
 

   
   

   
   

   
38

’2
38

  
   

   
   

   
   

 4
90

’6
98

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

-  
   

   
   

 3
’2

75
’0

92
  

 
 

 
 

 
 

 
+ 

S
ol

l-S
al

do
 

 
 

 
 

 
- H

ab
en

-S
al

do
 

 
 

 
 

 



Seite 52

 

  
  

52
 

In
ve

st
iti

on
sr

ec
hn

un
g 

m
it 

K
on

tr
ol

le
 d

er
 S

on
de

rk
re

di
te

 (R
ec

hn
un

g)
 

 
 

 
 

 
An

ha
ng

 z
ur

 J
ah

re
sr

ec
hn

un
g 

na
ch

 §
 4

0 
FH

G
G

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
Br

ut
to

-K
re

-
di

t 

be
an

sp
r. 

bi
s 

31
.1

2.
21

 

er
gä

nz
te

s 
Bu

dg
et

 2
02

2 
R

ec
hn

un
g 

20
22

 
Kr

ed
itk

on
tro

lle
 

  

Ko
nt

o 
Be

ze
ic

hn
un

g 
Be

-
sc

hl
us

s 
  

  
  

  
be

an
sp

r. 
ve

rfü
gb

ar
 

Be
m

er
ku

ng
en

 

  
  

  
Au

sg
a-

be
n 

Ei
nn

ah
m

en
 

Au
sg

ab
en

 
Ei

nn
ah

m
en

 
bi

s 
31

.1
2.

22
 

ab
 

01
.0

1.
23

 
  

21
70

.5
04

0 
Sc

hu
lra

um
er

w
ei

te
ru

ng
 

05
.0

7.
20

22
 

2'
03

5'
00

0.
00

 
 

21
2'

71
1.

85
 

 
21

2'
71

1.
85

 
 

21
2’

71
1.

85
 

1'
82

2'
28

8.
15

 
 

61
50

.5
01

0 
Kr

um
ba

ch
er

-/W
et

zw
ile

rs
tr

as
se

 
28

.0
6.

20
20

 
70

0’
00

0.
00

 
33

9’
75

8.
60

 
49

5’
02

3.
70

 
0.

00
 

49
5'

02
3.

70
 

 
83

4'
78

2.
30

 
0  

M
eh

rle
is

tu
ng

en
 

un
d 

Te
ue

ru
ng

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
To

ta
l A

us
ga

be
n 

/ E
in

na
hm

en
 

  
  

  
70

7’
73

5.
55

 
0.

00
 

70
7’

73
5.

55
 

0.
00

 
  

  
  

  
M

eh
ra

us
ga

be
n 

/ M
eh

re
in

na
hm

en
 

  
  

  
0.

00
 

70
7’

73
5.

55
 

0.
00

 
70

7’
73

5.
55

 
  

  
  

99
90

.5
90

0 
Pa

ss
iv

ie
ru

ng
 d

er
 E

in
na

hm
en

 
  

  
  

0.
00

 
  

0.
00

 
  

  
  

  

99
90

.6
90

0 
Ak

tiv
ie

ru
ng

 d
er

 A
us

ga
be

n 
  

  
  

  
70

7’
73

5.
55

 
  

70
7’

73
5.

55
 

  
  

  

  
Ko

nt
ro

lla
dd

iti
on

 (E
rg

eb
ni

s 
m

us
s 

N
ul

l s
ei

n)
 

  
  

  
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

0.
00

 
  

  
  

 
 



Seite 53

 

 
 

 
 53 

Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Jahresbericht 2022 an die externe 
Revisionsstelle sowie die Controlling-Kommission 
 
 
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2022 gemäss § 17 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Ge-
meinden (FHGG), beinhaltend: 
 

1. die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms 
2. der Jahresrechnung 2022, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 490'698.04 und Bruttoinves-

titionen von Fr. 835'789.80 abschliesst,  
 
verabschiedet. 
 
Der Kontrollbericht der Finanzaufsicht Gemeinden, Luzern, zur Rechnung des Vorjahres wird den Stimmbe-
rechtigten wie folgt eröffnet:  
"Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob die Rechnung 2021 mit dem übergeordneten Recht, insbe-
sondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar ist und ob die 
Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat ge-
mäss Bericht vom 11. Oktober 2022 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichtsrechtliche Massnah-
men erfordern würden." 
 
Der Gemeinderat beantragt die Jahresrechnung bzw. den Jahresbericht zu prüfen. 
 
Verfügung 
 
Der Jahresbericht wird der externen Revisionsstelle und der Controlling-Kommission übergeben. 
 
Die externe Revisionsstelle erstattet dem Gemeinderat schriftlich umfassend Bericht zur Jahresrechnung, ins-
besondere über Feststellungen in der Rechnungslegung und dem internen Kontrollsystem sowie über die 
Durchführung und das Ergebnis der Revision. Zuhanden der Stimmberechtigten ist ein zusammenfassender 
Bericht über das Ergebnis der Revision und zu den Abrechnungen über Sonder- und Zusatzkredite zu verfas-
sen. Die externe Revisionsstelle hat zuhanden der Stimmberechtigten eine Empfehlung über die Genehmi-
gung der Jahresrechnung abzugeben. 
 
Die Controlling-Kommission erstattet zuhanden des Gemeinderates und den Stimmberechtigten Bericht zum 
Jahresbericht, insbesondere über die Berichte zur Umsetzung des Legislaturprogramms und die Berichte zu 
den Aufgabenbereichen. Die Controlling-Kommission hat zuhanden der Stimmberechtigten eine Empfehlung 
zur Beschlussfassung über den Jahresbericht abzugeben. 
 
 
6231 Schlierbach, 16. März 2023 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Die Gemeindepräsidentin 
sig. Marina Graber 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Anträge des Gemeinderates zum Jahresbericht 2022 an die Stimmberechtigten 
 
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2022 gemäss § 17 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Ge-
meinden (FHGG), beinhaltend: 
 

1. die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms 
2. der Jahresrechnung 2022, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 490'698.04 und Bruttoinves-

titionen von Fr. 835'789.80 abschliesst,  
 
verabschiedet. 
 

Der Prüfbericht der externen Revisionsstelle vom 30. März 2023 zur Rechnung 2022 wird den Stimmberech-
tigten gemäss Abdruck auf Seite 55f. eröffnet.   

Der Bericht der Controlling-Kommission vom 30. März 2023 zur Umsetzung des Legislaturprogramms und 
zu den Berichten der Aufgabenbereiche gemäss Jahresbericht 2022 wird den Stimmberechtigten gemäss 
Abdruck auf Seite 57 eröffnet.  

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 11. Oktober 2022 zur Vorjahresrechnung 2021 wird 
den Stimmberechtigten gemäss Abdruck auf Seite 53 eröffnet.  

 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
1  Der Gemeinderat beantragt, den Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zum Jahresbericht 2022 

zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2  Der Gemeinderat beantragt, den Jahresbericht 2022 zu genehmigen.  
 
 
 
6231 Schlierbach, 30. März 2023 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Die Gemeindepräsidentin 
sig. Marina Graber 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Anträge des Gemeinderates zum Jahresbericht 2022 an die Stimmberechtigten 
 
Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2022 gemäss § 17 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Ge-
meinden (FHGG), beinhaltend: 
 

1. die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms 
2. der Jahresrechnung 2022, welche mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 490'698.04 und Bruttoinves-

titionen von Fr. 835'789.80 abschliesst,  
 
verabschiedet. 
 

Der Prüfbericht der externen Revisionsstelle vom 30. März 2023 zur Rechnung 2022 wird den Stimmberech-
tigten gemäss Abdruck auf Seite 55f. eröffnet.   

Der Bericht der Controlling-Kommission vom 30. März 2023 zur Umsetzung des Legislaturprogramms und 
zu den Berichten der Aufgabenbereiche gemäss Jahresbericht 2022 wird den Stimmberechtigten gemäss 
Abdruck auf Seite 57 eröffnet.  

Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 11. Oktober 2022 zur Vorjahresrechnung 2021 wird 
den Stimmberechtigten gemäss Abdruck auf Seite 53 eröffnet.  

 
 
Anträge des Gemeinderates 
 
1  Der Gemeinderat beantragt, den Bericht der Controlling-Kommission Schlierbach zum Jahresbericht 2022 

zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
2  Der Gemeinderat beantragt, den Jahresbericht 2022 zu genehmigen.  
 
 
 
6231 Schlierbach, 30. März 2023 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Die Gemeindepräsidentin 
sig. Marina Graber 
 
Die Gemeindeschreiberin 
sig. Claudia Lustenberger 
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Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde 
Schlierbach zum Jahresbericht 2022 
 

 
Als Controlling-Kommission haben wir den politischen Teil des Jahresberichtes 2022 der Gemeinde Schlier-
bach beurteilt.  
 
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Ge-
meinden, Kapitel 2.5 Controlling. 
 
Gemäss unserer Beurteilung werden die in der Gemeindestrategie, dem Legislaturprogramm und dem ent-
sprechenden Aufgaben- und Finanzplan gemachten Vorgaben mehrheitlich umgesetzt. Die im Jahresbericht 
dargestellte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als realistisch.  
 
Wir empfehlen, den politischen Teil des Jahresberichtes des Jahres 2022 zu genehmigen. 
 
 
6231 Schlierbach, 30. März 2023 
 
Controlling-Kommission Schlierbach 
Der Präsident Die Mitglieder 
sig. Josef Burkard sig. Christian Gassmann 
 sig. Manuela Steiger-Wermelinger 
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